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Beschlussfassung durch Stadtrat 12.06.2019 

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 

für das Haushaltsjahr 2019 
 

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung 
hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 

12.06.2019 beschlossene Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Hansestadt Salzwedel voraussichtlich anfallenden Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird 
 

1. im Ergebnisplan mit dem 
a) Gesamtbetrag der Erträge auf   37.124.800 Euro 

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  38.934.100 Euro 
 

2. im Finanzplan mit dem 
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.222.000 Euro 

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.517.400 Euro 

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf      4.566.500 Euro 

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Investitionstätigkeit auf         5.879.300 Euro 
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit auf    1.312.800 Euro 
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit auf    1.420.500 Euro 

 
festgesetzt. 

 
 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.312.800 Euro 
festgesetzt. 
 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), 
wird auf 2.903.600 Euro festgesetzt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt. 

 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf      290 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   370 v.H. 
2. Gewerbesteuer auf       370 v.H. 

 

 
 

§ 6 
 

Die im Haushaltsplan festgesetzten Sperrvermerke werden vom Hauptausschuss 
der Hansestadt Salzwedel aufgehoben. 
Sperrvermerke in Verbindung mit der Beantragung von Zuweisungen entfallen 

mit deren Bewilligung. 
 

 
§ 7 
 

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne 
Projekte dargestellt.  

 
 
§ 8 

 
Alle bilanziellen Abschluss- und Korrekturbuchungen gelten als über-

/außerplanmäßig bewilligt, sofern damit keine zusätzlichen 
Auszahlungsverpflichtungen entstehen. 
 

 
 

Hansestadt Salzwedel, den ……………. 
 
 

(Siegel) 
 

 
Blümel 
Bürgermeisterin 
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Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 

 

 
VORBERICHT 
 

 

 

 

Vorbemerkungen 
 

Gesetzliche Leitlinie für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einer 

Gemeinde sind das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17.06.2014 (§§ 98 ff. KVG LSA) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes 

Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 (KomHVO LSA) – jeweils in der aktuellen Fassung. 

 

Gemäß § 6 KomHVO LSA gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die 

Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.  

 

Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben.  

 

Wichtige Haushaltsplanansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und 

Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Vorberichtes 

einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln. 

 

Daneben werden Veränderungen in der Veranschlagungssystematik gegenüber vergangenen 

Haushalten dargestellt und neue Produkte in den Haushalt aufgenommen. 

 

Der Haushalt 2019 ist durch folgende Schlagworte gekennzeichnet: 

 

1. Veranschlagung von erheblichen Finanzvolumina für die energetische Sanierung von 

Grundschulen unter Einbeziehung des Landesförderprogrammes „STARK III“ 

2. Begrenzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unterhalb der 

Genehmigungsfreigrenze 

3. Veranschlagung eines Kreditbedarfes (Investitionskredit) zur Deckung des 

Finanzmittelbedarfes für die geplanten Investitionen – ohne Netto-Neuverschuldung 

4. Sinkende Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und steigende Kreisumlage 

5. Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen für die zukunftsfähige und vom Land 

Sachsen-Anhalt geförderte Breitbandversorgung von Privathaushalten, Schulen, 

Gewerbegebieten und sonstigen Einrichtungen für das gesamte Gebiet der Hansestadt 

Salzwedel 

6. Veränderungen in der Verwaltungsstruktur – das Kulturamt betreffend – ab April 2019 

 

Zudem zeigt der Haushalt 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 weitere 

Auswirkungen aus dem Finanzausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der 

Neufassung vom 28.03.2017 auf. 

 

Die Hansestadt Salzwedel hat zum Jahresbeginn 2019 ihre Finanzsoftware umgestellt. Damit 

einhergehend wurden z.B. Kontierungen, Zuordnungen und Budgets (Deckungskreise) 

angepasst. 

Auch in der Darstellung des vorliegenden Haushaltsplanes sind Veränderungen gegenüber den 

vorhergehenden Plänen sichtbar. 
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Rückblick auf den Haushalt 2018 
 

Die Haushaltswirtschaft 2018 war zu einem großen Teil durch die vorläufige Haushaltsführung 

gem. § 104 KVG LSA geprägt. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu 

denen die Hansestadt Salzwedel rechtlich verpflichtet war bzw. sich für die Weiterführung 

notwendiger Aufgaben eine Unaufschiebbarkeit ergeben hatte. Zudem konnten 

Haushaltsausgabereste aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre abgearbeitet werden. 

 

Das im Mai 2016 beschlossene Liquiditätskonzept wurde durch Stadtratsbeschluss im Mai 2018 

für beendet erklärt, auf die Umsetzung von zwei Maßnahmen wurde verzichtet. 

Zugleich konnte festgestellt werden, dass sich die höchst besorgniserregende Kassenlage der 

Vorjahre in 2018 entspannt hat. Der gem. Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für die 

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (6.500.000 €) musste zu keinem Zeitpunkt 

ausgeschöpft werden. 

 

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde vom Stadtrat am 02.05.2018 beschlossen 

und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2018 

enthielt in § 2 durch die Festsetzung einer Kreditaufnahme für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 1.022.300 € einen genehmigungspflichtigen Bestandteil. 

Die nach § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung wurde durch den Altmarkkreis 

Salzwedel am 04.06.2018 auflagenfrei erteilt.  

 

 

Allgemeines zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2019, 

zum Haushalt sowie der Liquiditätslage 2019 
 

Ab dem Jahresbeginn 2019 befindet sich die Hansestadt Salzwedel im Status der vorläufigen 

Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA.  

 

Für die wichtigste Ertragsposition „Gewerbesteuer“ ist unverändert eine vorsichtige Planung 

geboten, da sich die Entwicklung schwierig planen lässt. Steuerschätzungen gehen weiterhin 

von steigenden Gewerbesteuern aus, Konjunktur- und Wirtschaftsaussichten zeigen ein nicht 

ganz so optimistisches Bild für die kommenden Jahre. 

Dementsprechend ist immer damit zu rechnen, dass Einnahmeverluste durch Erstattungen an 

die Steuerpflichtigen entstehen können, die dann anderweitig kompensiert werden müssen. 

 

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse der Vorjahre zeigt diese Kurzdarstellung: 

 

 Anordnungssoll = Rechnungsergebnis: 

2013       13.851.963 € 

2014 (vorläufiges Ergebnis)   12.433.809 € 

2015 (vorläufiges Ergebnis)      9.961.054 € 

2016 (vorläufiges Ergebnis)     8.725.399 € 

2017 (vorläufiges Ergebnis)     8.480.102 € 

2018 (vorläufiges Ergebnis)     8.766.675 € (vgl. Plan: 8.750.000 €) 

 

Zahlungen = Ist: 

Gewerbesteuer, jeweils mit der Realisierung offener Posten aus Vorjahren: 

2016        8.113.401 € 

2017        9.013.254 €   

2018        9.109.699 € 

 

Die in 2018 realisierte Entspannung der Liquiditätslage ist zeitweise erstmals in den positiven 

Bereich umgeschlagen.  
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Ergebnisplan 2019 und Finanzplanjahre 2020 – 2022, Haushaltsausgleich 
 

>>> vgl. Seite 66 „Ergebnisplan“ 

 

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Hansestadt Salzwedel 

periodengerecht abgebildet. Gem. § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt in Planung 

und Rechnung auszugleichen. 

 

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 2019 sind folgende Beträge 

festgesetzt: 

 

Gesamtbetrag der Erträge 37.124.800 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 38.934.100 € 

Jahresergebnis 2019 -1.809.300 € 

 

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2019. 

Da in der Planung 2019 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, 

wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € festgestellt. 

 

Der Fehlbetrag von 1.809.300 € kann durch eine Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses (aus Vorjahren) gedeckt werden. (>>> siehe Seite 4) 

Im Haushaltsjahr 2019 wird dadurch ein Haushaltsausgleich erreicht. 

 

Ausgangssituation 

 

Vorläufige Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 unter 

Einbeziehung der laufenden Jahresabschlussarbeiten: 

 

Jahresrechnung 2013 erstellt und in Prüfung Bestand Rücklage 

 + Überschuss 5.377.591,08 € ordentliches Ergebnis 5.377.591,08 € 

  0,00 € außerordentl. Ergebnis 0,00 € 

 

 

Jahresrechnung 2014 in Erstellung Bestand Rücklage 

 + Überschuss 127.928,29 € ordentliches Ergebnis 5.505.519,37 € 

  0,00 € außerordentl. Ergebnis 0,00 € 

     

 

Jahresrechnung 2015 noch nicht erstellt Bestand Rücklage 

 - Fehlbetrag -3.036.388,27 ordentliches Ergebnis 2.469.131,10 € 

  0,00 € außerordentl. Ergebnis 0,00 € 

 

 

Jahresrechnung 2016 noch nicht erstellt Bestand Rücklage 

 - Fehlbetrag -2.396.747,47 € ordentliches Ergebnis 72.383,63 € 

  0,00 € außerordentl. Ergebnis 0,00 € 

 

 

Jahresrechnung 2017 noch nicht erstellt Bestand Rücklage 

 + Überschuss 2.324.910,00 € ordentliches Ergebnis 2.397.293,63 € 

 + Überschuss 5.049.500,00 € außerordentl. Ergebnis 5.049.500,00 € 

 

 

Haushaltsplan 2018  Bestand Rücklage 

 + Überschuss 13.000,00 € ordentliches Ergebnis 2.410.293,63 € 

  0,00 € außerordentl. Ergebnis 5.049.500,00 € 
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Es ergeben sich die folgende Salden für die weitere Planung ab 2019: 

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage): +2.410.293,63 €       +2.410.200 € 

Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):         +5.049.500 € 

 

Für die Jahre 2019 – 2022 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die 

Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar: 

 

 

Jahresergebnis 2019 

 

# Ordentliches Ergebnis -1.809.300 €   

# Außerordentliches Ergebnis 0 €   

# Fehlbetrag aus Vorjahren 0 €   

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

0 € 

 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

1.809.300 € 

 

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis 600.900 €  

 Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis  5.049.500  € 

 

 
Jahresergebnis 2020 

 

# Ordentliches Ergebnis +407.000 €   

# Außerordentliches Ergebnis 0 €   

# Fehlbetrag aus Vorjahren 0 €   

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

407.000 € 

 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

0 € 

 

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis 1.007.900 €  

 Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis  5.049.500  € 

 

Jahresergebnis 2021 

 

# Ordentliches Ergebnis -1.043.000 €   

# Außerordentliches Ergebnis 0 €   

# Fehlbetrag aus Vorjahren 0 €   

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

0 € 

 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

1.007.900 € 

 

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

35.100 € 

 Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis 0 €  

 Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis  5.014.400 € 
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Jahresergebnis 2022 

 

# Ordentliches Ergebnis -742.700 €   

# Außerordentliches Ergebnis 0 €   

# Fehlbetrag aus Vorjahren 0 €   

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

0 € 

 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 

0 € 

 

 Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

0 € 

 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses 

  

742.700 € 

 Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis 0 €  

 Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis  4.271.700 € 

 

In den Folgejahren 2020 bis 2022 wird ebenfalls ein Haushaltsausgleich erreicht. Hierzu sind 

Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen 

Ergebnisses notwendig. 

 

Das jeweils erzielte Jahresergebnis verpflichtet die Hansestadt Salzwedel dazu, nachhaltige 

Maßnahmen zu ergreifen, um letztlich ein positives ordentliches Ergebnis der Haushalte zu 

erreichen und auf diesem Weg eine dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.  

 

Dies ist ein laufender Prozess, der bereits begonnen wurde, z.B. mit den folgenden 

Maßnahmen: 

 

Veranlagung/Anpassung von Miet- und Pachtzinsen 

für landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Garagen 

sowie Benutzungs- und Verwaltungsgebühren usw. 

laufender Prozess seit 2016 

Anpassung Parkgebühren Parkscheinautomaten Stadtratsbeschluss 2017 

Anpassung Pacht-/Nutzungsverträge Sportstätten seit 2018 

Kalkulation Nutzungsentgelte Kulturhaus Stadtratsbeschluss 2018 

Kalkulation Benutzung Bibliothek Vorlage zum Stadtrat in 2019 

Kalkulation Friedhofsgebühren Vorlage zum Stadtrat in 2019 

Kalkulation Bäder Vorlage zum Stadtrat in 2019 

Kalkulation Verwaltungskosten in Vorbereitung 

Kalkulation Bürgereinrichtungen in Vorbereitung 

Kalkulation Kostenersatz Brandschutzhilfeleistungen in Vorbereitung 

Kalkulation Straßenreinigung laufender Prozess 

 

 

Darüber hinaus bleibt oberstes Ziel, das Mittel für die planmäßige Tilgung von 

Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen zu erwirtschaften. 
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Ergebnishaushalt 
Einzelne Erläuterungen zu Ertrags- und Aufwandspositionen sowie 

Veränderungen gegenüber den Vorjahren 
 

Im Jahr 2019 werden ab 01.04.2019 haushaltsplanrelevanten Veränderungen vorgenommen. 

Diese betreffen den bisherigen Bereich des Amtes 40 und sind entsprechend erläutert. 

 

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune >>> ab Seite 68 

Für eine Modernisierung der Ratsarbeit ist im Jahr 2019 die Beschaffung von Tablets mit 

entsprechenden Mobilfunk-Datenverträgen vorgesehen. Dies geht einher mit einer in 

Folge beabsichtigten Reduzierung der Kosten für Papierausdrucke. Der Planansatz für 

die Beschaffung/Miete liegt in 2019 bei 22.000 €. 

Dieser Planansatz (22.000 €) ist mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 

Abs. 1 KomHVO versehen, d.h. es ist eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter 

Mittel in das Jahr 2020 möglich. 

Fachamt: 10 – Hauptamt 

 

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> ab Seite 71 

Alle Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung sind dahingehend zu untersuchen, inwieweit 

die Leistungen einer Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 

unterliegen. Spätestens ab 2021 unterliegen gewisse Leistungen dieser Steuer. Für die 

vorhergehende Analyse müssen ggf. externe Beratungsleistungen in Anspruch 

genommen werden. Hierfür ist vorsorglich ein Planansatz von 25.000 € veranschlagt, 

der mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen ist, 

d.h. es ist eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Jahr 2020 

möglich. 

Fachamt: 20 - Kämmereiamt 

 

 

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> ab Seite 81 

Es ist vorgesehen, dass der Bereich „Kommunale Dienste“ mit dem Objekt Bauhof der 

Hansestadt Salzwedel vom bisherigen Standort in der Lüneburger Straße auf das 

Gelände der ehemaligen Jeetze Landschaftssanierung GmbH in der Magdeburger Straße 

umzieht. Voraussetzung hierfür ist die vollständige Beendigung der Liquidation der 

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L., die nunmehr für den 31.03.2019 vorgesehen 

ist. Durch eine Amortisationsberechnung wurde ermittelt, dass ein solcher Umzug 

letztlich günstiger ist als der Verbleib am bisherigen Standort. (>>> vgl. Vorbericht 

Haushaltsplan 2018) 

Ab 2018 wurden zunächst Vorarbeiten veranlasst (Planungs- und 

Genehmigungsverfahren), die tatsächlichen Umzugsarbeiten können erst sukzessive 

erfolgen. Während die bereits in Vorjahren geplanten Investitionen mit 

Haushaltsausgaberesten in Folgejahre übertragen werden können, sind die Vor- und 

Umzugsarbeiten als Aufwand zu planen. 

Der Planansatz „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (65.000 €) ist mit einem 

Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, d.h. es ist eine 

einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Jahr 2020 möglich. 

Ab 2020 sinkt der Zuschussbedarf für das Produkt wieder. 

Fachamt: 60 - Bauamt 

 

 

Produkt 111303 – Zentrale Vergabestelle >>> ab Seite 85 

Resultierend aus den Empfehlungen des Landesrechnungshofes nach der überörtlichen 

Prüfung 2009/2010 wurde ab 01.02.2017 eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet. In 

diesem Produkt sind fortlaufend Schulungs-/Weiterbildungsmaßnahmen zu planen, um 

aktuelle Kenntnisse zur sich ständig verändernden Rechtslage im Vergabewesen zu 

erhalten. 

Fachamt: 30 - Rechtsamt 
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Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> ab Seite 88 

In den nächsten Jahren werden mind. 18 Mitarbeiter altersbedingt die Verwaltung der 

Hansestadt Salzwedel verlassen, dieser Umstand wird in den Folgejahren anhalten. Zur 

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes hat die Verwaltungsleitung dafür Sorge zu 

tragen, entsprechendes Personal zu akquirieren. In Ergänzung zu Ausschreibungen 

entsprechend vakant werdender Stellen sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

 ab 2018 realisiert 

o ein dualer Studiengang „Verwaltungswissenschaften“ 

ab 2019 vorgesehen 

o ein dualer Studiengang „Bauingenieurwesen“ 

fortlaufend 

o Beschäftigtenlehrgänge B I und B II für die Mitarbeiter 

o Ausbildungsplätze 

Im Jahr 2018 wurde in diesem Produkt vorsorglich 30.000 € Personalaufwendungen 

zusätzlich veranschlagt, um die gem. neuestem Tarifabschluss  - gültig ab 01.03.2018, 

Laufzeit 3 Jahre – vereinbarte Einmalzahlung 2018 aufzufangen. Nach Vorlage der 

Tarifergebnisse wurden die Auswirkungen ab 2019 produktbezogen veranschlagt. 

Für das Jahr 2019 sind externe Beratungsleistungen zur Durchführung der 

Stellenbemessung und Dienstposten-Bewertung i.H.v. 52.000 € vorgesehen. 

Fachamt: 10 – Hauptamt 

 

 

Produkt 111401 – Rechtsangelegenheiten >>> ab Seite 91 

Laufende Gerichtsverfahren bedingen eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 auf 

40.000 € und in den Folgejahren auf jeweils 23.000 €. Diese Aufwendungen sind für 

externe(n) Gutachten und Rechtsbeistand vorgesehen. Der Stadtrat hatte sich u.a. 

dafür ausgesprochen, für eine im Ortsteil Dambeck geplante Hähnchenmastanlage alle 

rechtlich möglichen Schritte zum Schutz der Bevölkerung auszuschöpfen. 

Fachamt: 30 - Rechtsamt 

 

 

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> ab Seite 94 

In diesem Fachbereich wird ab dem Jahr 2019 durch die Einführung neuer 

Softwarelösungen (u.a. Finanzwesen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, OWi) 

ein erhöhter Service- und Supportbedarf entstehen, der größtenteils nicht durch 

eigenes Personal erbracht werden kann. Die Unterhaltungs-Aufwendungen steigen in 

2019 auf 173.800 € und unterliegen in den Folgejahren zudem preislichen Anpassungen 

seitens der Dienstleister.  

Fachamt: 10 - Hauptamt 

 

 

Produkt 111701 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung >>> ab Seite 101 

Ab 01.07.2017 wurde dieses Produkt in die neuen Produkte 111702 und 111703 

aufgespalten. Insofern sind hier lediglich Rechnungsergebnisse für 2017 dargestellt. 

Fachamt: 20 – Kämmereiamt (bis 30.06.2017) 

 

 

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> ab Seite 104 

Das Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 

01.07.2017 gebildet. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) 

erfolgt hier ab der Haushaltsplanung 2018. 

Ab 2019: Auf Grund der laufenden Anpassung von Miet- und Pachtverträge in 

verschiedenen Bereichen des Grundstückswesens ist mit Mehr-Erträgen von 10.000 € 

zu rechnen. Im laufenden Prozess sind weitere Anpassungen vorgesehen, allerdings 

noch nicht in der Planung ab 2020 berücksichtigt. Dies erfolgt mit Vorlage der 

Haushaltspläne ab 2020. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 
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Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)  >>> ab Seite 109 

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 

01.07.2017 gebildet. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) 

erfolgte hier ab der Haushaltsplanung 2018. 

In diesem Produkt werden u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der 

Mönchskirche 7 bewirtschaftet. Die Feststellungen einer im IV. Quartal 2017 

durchgeführten Brandsicherheitsschau (vorübergehend ist das 2. OG des Rathauses 

nicht nutzbar) und die sich weiter verschlechternde Gebäudesubstanz im Rathaus (Erd- 

und Kellergeschoss) haben umfangreiche Arbeiten zur Folge gehabt, die zu erhöhten 

Aufwendungen ab 2018 geführt haben. 

Ab 2019 sind hier veranschlagt: 

o Unterhaltung baulicher Anlagen 

2019 = 65.000 € (u.a. Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten Trauzimmer 

Rathaus einschließlich Vorraum, Maler- und Fußbodenarbeiten 

Verwaltungsgebäude) 

2020 und 2022 = 52.000 € 

2021 = 64.000 € (Mehraufwand für turnusmäßige Überprüfung ortsfester 

elektrischer Anlagen) 

  

Zudem wurden bislang als Investition vorgesehene Maßnahmen zu Sicherungs- und 

Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 

im Ergebnishaushalt geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um 

Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen. 

 

Neue Veranschlagung: 

 

111703H029 – Sicherung/Sanierung Rathaus 

Förderprogramm Stadtumbau Ost (Förderquote 100%) 

 2019 2020 2021 

Förderung Bund + Land 58.200 €   

Unterhaltungsaufwendungen 58.200 €   

    

111703H092 bzw. 29b – Sicherung/Sanierung Rathaus 

Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%) 

 2019 2020 2021 

Förderung Bund + Land  96.000 € 35.200 € 

Unterhaltungsaufwendungen  120.000 € 44.000 € 

 

Für vorgenannte Positionen gilt: 

1. Alle Aufwandspositionen sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der 

Haushaltssatzung versehen. 

2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 23. 

3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres 

verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO). 

 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 

 

 

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit >>> ab Seite 113 

Ab 2018 wurde der Bereich „Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft“ aus 

diesem Produkt herausgelöst (>>> siehe nächstes Produkt 111802). 

Somit verbleiben hier die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, 

Öffentlichkeitsarbeit sowie offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge). 

Fachamt: ST – Stabstelle  
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Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> ab Seite 117 

Dieses Produkt wurde im Haushalt 2018 neu gebildet (>>> siehe auch vorheriges 

Produkt 111801). 

Hier sind die Aufwendungen für die produktspezifischen Aufgaben veranschlagt: 

o Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften 

o Ausrichtung des eigenen Hansefestes, Teilnahme am Internationalen Hansetag 

(u.a. im Rahmen des Altmärkischen Hansebundes), Teilnahme an anderen 

Hansefesten/-veranstaltungen 

o Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Städtebund DIE HANSE und 

dem Altmärkischen Hansebund, z.B. für Internetauftritt und Geschäftsführung 

o Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag 

der Hansestadt Salzwedel, z.B. der Stadtwache Salzwedel 

Es entsteht in 2019 ein Zuschussbedarf von 36.400 €. 

Fachamt: 40 - Kulturamt 

 

Produkt 121201 – Wahlen >>> Seite 120 

Veranschlagt sind hier die Ansätze im Zusammenhang mit der durch die Hansestadt 

Salzwedel durchzuführenden bzw. abzusichernden Wahlen: 

o 2019 Europawahl, Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte 

o 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl 

o 2022 Landratswahl 

Fachamt: 10 - Hauptamt 

 

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> ab Seite 123 

In diesem Produkt ist u.a. ein vertraglich gebundener Zuschuss an den Tierschutzverein 

Salzwedel e.V. i.H.v. 56.200 €/Jahr veranschlagt (Transferaufwendungen). Dieser 

Zuschuss dient der Unterstützung des Tierheimbetriebes. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass der Verein auch Pflichtaufgaben der Hansestadt Salzwedel (Fundtiere) erfüllt. 

Fachamt: 33 - Bürgeramt 

 

Produkt 122201 – Gewerbewesen >>> ab Seite 127 

Durch gesetzliche Veränderungen im Gaststättenrecht (Wegfall der Erlaubnispflicht 

durch Anzeige) ist noch nicht abzuschätzen, inwieweit sich das Aufkommen an 

Verwaltungsgebühren mindern wird. Zunächst wird hier von unverändert 25.000 € 

Erträgen ausgegangen, ein Ansatz, der ggf. zur Haushaltsplanung 2020 neu justiert 

werden muss. 

Fachamt: 33 - Bürgeramt 

 

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> ab Seite 130 

In diesem Produkt werden u.a. die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung 

(Parkscheinautomaten) und den erteilten Sondernutzungsgenehmigungen sowie die 

Verwarn- und Bußgelder aus der ruhenden und fließenden Verkehrsüberwachung 

veranschlagt. 

Nach der Einführung neuer Gebühren konnten die Erträge aus der 

Parkraumbewirtschaftung ab 2018 gesteigert werden. 

Ab 2019 sind hier Erträge i.H.v. 190.000 € (gemeinsam mit Sondernutzung) 

veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass spezielle Sondernutzungserlaubnisse 

einschl. Gebühren für Sammelbehälter von Alttextilien/Altschuhen usw. nur alle drei 

Jahre anfallen. Dies führt zum abweichenden Planansatz (+40.000 €) in 2020. 

Bei der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender und fließender Verkehr) 

steht nicht der fiskalische Aspekt im Vordergrund der Maßnahmen, sondern ein 

möglichst regelkonformes Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Bei Verstößen wird dies mit 

Verwarngeldern oder ggf. mit Bußgeldern oder Kostenbescheiden geahndet. Die Höhe 

der Verwarngelder ist in einem bundeseinheitlichen Katalog geregelt. Die zu 

realisierenden Einnahmen können schwer geschätzt werden und orientieren sich 

vorwiegend an Erfahrungswerten vergangener Jahre. 
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Veranschlagt sind ab 2019 jährlich Erträge in der ruhenden Verkehrsüberwachung von 

155.000 € und in der fließenden Verkehrsüberwachung von 175.000 €  

Fachamt: 33 - Bürgeramt 

 

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> ab Seite 149 

Ab 2018 kann mit einem höheren Anteil des zur Verfügung gestellten Aufkommens aus 

der Feuerschutzsteuer geplant werden, der Ansatz steigt auf 35.600 € jährlich. 

Die Erstellung einer aktualisierten Brandschutzbedarfsplanung und Risikoanalyse durch 

einen externen Dienstleister, die u.a. eine  Grundlage für die Beantragung/Gewährung 

von Fördermitteln für Feuerwehr-Fahrzeuge und die zukünftige Planung für Gebäude- 

und Technikbedarf darstellt, ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Hierfür standen 

bis 2018 Mittel i.H.v. 30.000 € zur Verfügung. Für 2019 sind Mittel i.H.v. 13.000 € 

ergänzend zu veranschlagen. 

Fachamt: 33 – Bürgeramt  

 

Produkt 211101 – Grundschulen >>> ab Seite 153 

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 211101 in „211101 – Grundschulen“ 

und „211102 – Grundschulen GLM“ wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den 

verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die 

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – 

ursprünglich nur bei 211102 vorgesehen – aufgeteilt. Im Produkt 211101 erfolgt hierfür 

ein Ansatz von 130.000 €, da z.B. die fremdvergebenen Reinigungsleistungen in diesem 

Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 211102 reduzieren sich die Aufwendungen 

auf 175.000 €. 

Zusätzlich werden ab 2019 Aufwendungen für Mieten und Pachten notwendig, u.a. für 

gemietete Telefonanlagen an den Grundschulen und für erforderliche Ausstattungen in 

den Sanitärbereichen der Grundschulen (Seifen-, Desinfektionsmittel- und 

Handtuchspender). 

Ab 2018 wurde für jede Grundschule ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, 

über welches die Schulen eigenständig verfügen können. Aus den Budgets können 

Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Jubiläen etc. beglichen 

werden. Ein Mitteleinsatz für Investitionen (ab 150 € netto) ist hingegen nicht möglich. 

Auf Grundlage der Schülerzahl je Schule per Stichtag 01.09.2018 wird ein Betrag von 

23,00 € je Schüler zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je 

Schule eingerichtet ist. 

o GS Henningen   86 Schüler  2.500 € (Mindestbetrag) 

o GS Jenny Marx 182 Schüler  4.200 € 

o GS Lessing  253 Schüler  5.900 € 

o Perver GS  179 Schüler  4.200 € 

o GS Pretzier    81 Schüler  2.500 € (Mindestbetrag) 

Für die benannten Budgets/Planansätze gelten folgende Bewirtschaftungsbedingungen: 

o die Mittel sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig, auch nicht mit den 

übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 

o Mehreinnahmen, z.B. aus Spenden/Sponsoring, berechtigen zu Ausgaben über 

den benannten Ansatz hinaus 

o eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr ist gem. § 19 Abs. 1 KomHVO 

eingerichtet, so dass Mittel für Projekte/Veranstaltungen im Folgejahr 

„angespart“ werden können 

 

Im Haushalt 2018 waren Mittel i.H.v. 20.300 € zur Erstellung eines „IKT Fachkonzeptes“ 

als Bestandteil für medienpädagogische Konzepte der fünf Grundschulen in Trägerschaft 

der Hansestadt Salzwedel vorgesehen. Diese Konzepte gelten als vorbereitende 

Maßnahme für das Vorhaben „Digitale Schule“ und sind für die beabsichtigte 

Beantragung von Investitionszuwendungen (Fördermittel) erforderlich. 

Fachamt: 10 - Hauptamt 
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Produkt 211102 – Grundschulen – GLM  >>> ab Seite 160 

Dieses Produkt wurde auf Grund der Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 

gebildet und zum gleichen Zeitpunkt vom vorhergehenden Produkt 211101 getrennt. 

Mit Ausnahme der zeitanteiligen Personalaufwendungen sind die Sachpositionen erst ab 

2018 veranschlagt. 

An den Grundschulen sind umfangreiche Aufwendungen erforderlich, um den 

angefallenen Reparatur- und Sanierungsstau der vergangenen Jahre abzuarbeiten. Dies 

geht einher mit Auflagen, die z.B. aus Brandsicherheitsschauen resultieren. Die 

erforderlichen Aufwendungen waren teilweise im Haushalt 2017 als Investitionen ab 

2018 veranschlagt. Nach erfolgter Prüfung hat sich ergeben, dass eine Umplanung in 

den Ergebnishaushalt erfolgen musste, was ab 2018 erfolgt ist. 

Die zukünftige Planung von Aufwendungen in diesem Produkt wird erheblich erschwert, 

da z.T. keine endgültige Klarheit über den Bewilligungsstand der beantragten STARK III-

Projekte (energetische Sanierung für zwei Grundschulen) besteht. Insofern ist hier 

möglicherweise mit über-/außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. ggf. mit einem 

Nachtragshaushalt 2019 oder veränderten Planungen ab 2020 zu reagieren. 

Derzeit liegt lediglich die Ablehnung eines STARK III-Antrages für die energetische 

Sanierung der Grundschule Pretzier vor. 

Für die Haushaltsplanung 2019 ff. werden die aus der Finanzplanung des Haushaltes 

2018 stammenden Planansätze für bauliche Unterhaltung übernommen und um 

notwendige Erhaltungsmaßnahmen ergänzt: 

o 2019 = 508.000 € 

o 2020 = 210.000 € 

o 2021 und 2022 = jew. 90.000 € 

Aus vorbenannten Gründen der Unklarheit über investive Maßnahmen ist eine konkrete 

Maßnahmenzuordnung nicht möglich. 

Zudem wird aus Gründen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung für die bauliche 

Unterhaltung eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr gem. § 19 Abs. 1 

KomHVO ermöglicht. 

Weiterhin sind Mittel für Planungsleistungen für Brandschutzmaßnahmen und für ein 

Elektroprojekt an der Grundschule Pretzier i.H.v. zusammen 45.000 € erforderlich. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt  

 

 Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> ab Seite 174 

Für den Kauf von Medien sind wie im Vorjahr Landeszuweisungen von 15.000 € 

beantragt. Dies entspricht einer Förderquote von 50%, so dass derselbe Betrag an 

Eigenmitteln aufgebracht werden muss. Diese Ansätze sind entsprechend angepasst. 

Für die Fahrbibliothek wird unverändert von einer Zuweisung i.H.v. 140.000 € durch den 

Altmarkkreis Salzwedel ausgegangen. 

 Fachamt: 40 – Kulturamt; ab 01.04.2019 bei 10 – Hauptamt 

 

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM – NEU ab 01.04.2019 >>> ab Seite 178 

Im baulichen Unterhaltungsbereich besteht für 2019 ein Reparatur-/Sanierungsaufwand 

i.H.v. 45.000 € (Reparatur Zufahrtstor, Instandsetzung Mauer/Zaun, Aufarbeitung 

Fenster, Reparatur Jalousien, Fußbodenbelagsarbeiten, Überholung Rauchmeldeanlage 

und Heizung, Erweiterung Lichtanlage). 

 Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 

 

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> ab Seite 181 

Veranschlagt sind hier Mittel i.H.v. 17.000 € für die Ausrichtung eigener bzw. 

koordinierter Veranstaltungen, wie z.B. Tag des offenen Denkmals, Salzwedel am 

zweiten Advent, Weihnachtsmarkt/Adventszauber unterm Lichterbaum usw. 

Zusätzlich 2019: 6.000 € für Transferaufwendungen, Folgejahre 3.500 €; 

davon 5.000 € als Zuschuss für Bundesfinale Local Heroes 2019 in Salzwedel (einzeln 

veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

Fachamt: 40 – Kulturamt  
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Produkt 281201 – Kulturförderung >>> ab Seite 184 

2019 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln 

veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

Fachamt: 40 – Kulturamt  

 

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> ab Seite 193 

Auch im Haushalt 2019 wird der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften 

übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege analog dem ab 2016 eingeführten 

Verfahren veranschlagt. Danach wird je Ortschaft eine Pauschale von 3,00 €/Einwohner 

(Einwohnerzahl per 01.01.2018) gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.000 €. 

 

Durch Beschluss des Stadtrates zur Änderung der Hauptsatzung wird die bestehende 

Ortschaft Henningen (in den Gebietsgrenzen nach der Gemeindegebietsreform) 

nunmehr aufgeteilt in die neuen Ortschaften (wirksam nach der Kommunalwahl 2019) 

o Henningen 

o Andorf (mit Andorf, Groß und Klein Grabenstedt, Hestedt und Rockenthin) und 

o Barnebeck 

Ab 2019 wird das Ortschaftsbudget Henningen entsprechend angepasst, die 

Ortschaftsbudgets Andorf und Barnebeck werden neu aufgenommen. 

 

Auf Basis der Vorjahreserfahrungen bleibt der Verfügungsrahmen im Budget „Pool“ mit 

einem Betrag von 10.000 € bestehen. Die Mittel aus diesem Budget werden für 

besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet und stehen bei Bedarf allen 

Ortschaften zur Verfügung. 

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl 

entspricht dem Stand 31.08.2018: 

 

Ortschaft Einwohnerzahl Betrag rechnerisch Ansatz Haushalt 

Benkendorf 154 462 € 1.000 € 

Brietz 842 2.526 € 2.600 € 

Chüden 418 1.254 € 6.000 € * 

Dambeck 309 927 € 1.000 € 

Henningen 197 591 € 1.000 € 

Klein Gartz 161 483 € 1.000 € 

Langenapel 226 678 € 1.000 € 

Liesten 254 762 € 1.000 € 

Mahlsdorf 330 990 € 1.000 € 

Osterwohle 433 1.299 € 1.300 € 

Pretzier 1.130 3.390 € 3.400 € 

Riebau 294 882 € 1.000 € 

Seebenau 567 1.701 € 1.800 € 

Stappenbeck 380 1.140 € 1.200 € 

Steinitz 437 1.311 € 1.400 € 

Tylsen 119 357 € 1.000 € 

Wieblitz-Eversdorf 230 690 € 1.000 € 

Andorf 291 873 € 1.000 € 

Barnebeck 115 345 € 1.000 € 

Budget Pool   10.000 € 

 Summe  39.700 € 
*Sonderregelung gem. Gebietsänderungsvereinbarung, gültig bis einschließlich 2019 

 Fachamt: 10 – Hauptamt 
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Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen >>> ab Seite 201 

 2019 ff.: 13.900 € 

Transferaufwendungen 

o Zuschuss Frauen- und Kinderhaus        5.000 € 

(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

o Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus     3.900 € 

(zahlungsneutral zu Produkt 111702) 

o Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus         5.000 € 

(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

 

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich 

vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur 

Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111702 zahlungsneutral verrechnet und 

dort als Ertrag veranschlagt. 

 

Eine beabsichtigte Vereinbarung des Altmarkkreises Salzwedel mit den 

Einheitsgemeinden des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf 

zur Neuregelung der Finanzierung des Frauen- und Kinderhauses ist nicht zustande 

gekommen. Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hatte die Bürgermeisterin per 

Beschluss vom 31.05.2017 ermächtigt, eine solche Vereinbarung abzuschließen. 

Beabsichtigt war die finanzielle Beteiligung der Einheits- und Verbandsgemeinden i.H.v. 

0,20 €/Einwohner.  

In analoger Anwendung dieser Regelung (0,20 €/Einwohner) wird ab 2018 ein Betrag 

von 5.000 €/Jahr veranschlagt. 

 

Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird zunächst unabhängig 

vom weiteren Fortgang des Projektes bis einschließlich 2022 mit 5.000 €/Jahr geplant. 

Fachamt: 30 – Rechtsamt 

 

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> ab Seite 207 

In diesem Produkt wird der Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb 

Kindertagesstätten Salzwedel sowie für die freien Träger der Kindertagesstätten und 

weitere Tagespflegestellen gem. Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt/ 

Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) veranschlagt. Veränderungen der geplanten 

Beträge sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 nicht auszuschließen, da die 

finanziellen Auswirkungen des KiFöG LSA einschließlich Folgeregelungen ab 01.01.2019 

nicht vollständig absehbar sind.  

 

So ist bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 

mit einer zeitlich verzögerten Erstattung zu rechnen. Benannte KiFöG-Änderung regelt, 

dass ab dem zweiten Nichtschul-Geschwisterkind, welches eine KiTa oder 

Tagespflegestelle besucht, die Gemeinde (in deren Gebiet die Betreuungs-KiTa liegt) den 

Kostenbetrag übernimmt und diesen an den KiTa-Träger erstattet. Eben dieser 

Kostenbetrag wird der Gemeinde erst im Folgejahr vom Land auf Antrag erstattet. 

Insofern muss die Gemeinde in eine Vorleistung gehen. Dies führt zu folgenden 

Veranschlagungen im Ertragsbereich: 

o 2019 = 343.600 € 

o 2020 = 507.700 € 

o 2021 = 504.200 € 

o 2022 = 502.500 € 

Vorbenannte Beträge beinhalten zudem die regelmäßigen Erstattungen anderer 

Gemeinden für die im Bereich der Hansestadt Salzwedel betreuten Kinder dieser 

Gemeinden. 

Inwieweit mit einer erhöhten Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten 

Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem Betriebsergebnis 2018 – 

gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. 
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Die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel zum 

Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Defizits setzen sich wie folgt zusammen: 

 2019 2020 2021 2022 

Defizit gem. Wirtschaftsplan 

2019 
2.747.400 € 2.537.200 € 3.171.800€ 3.014.400 € 

Erstattung gem. §13(4) KiFöG 

(Geschwisterkinderermäßigung) 
203.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Gesamt = Haushaltsansatz 2.950.400 € 2.617.200 € 3.251.800 € 3.094.400 € 

Die veranschlagten Planungsannahmen beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand 

und müssen ggf. spätestens zur Haushaltsplanung 2020 angepasst werden. 

 

Der Zuschuss an übrige Bereiche = freie Träger (Ausgleich des verbleibenden 

Finanzbedarfs/Gemeindeanteil gem. § 12b KiFöG LSA) steigt gegenüber den Vorjahren 

weiter an, u.a. ebenso auf Grund der bereits zuvor beschriebenen 

Geschwisterkinderermäßigung. 

Folgende Ansätze sind in die Haushaltsplanung aufgenommen: 

o 2019 = 1.041.700 €  Vergleich 2018 = 989.300 € 

o 2020 = 1.049.800 € 

o 2021 = 1.054.300 € 

o 2022 = 1.057.400 € 

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden i.H.v. 

100.000 € / Jahr veranschlagt. 

Fachamt: 30 – Rechtsamt  

 

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> ab Seite 214 

2019 ff. : 70.000  € 

Transferaufwendungen 

o Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße     60.000 € 

(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

o Zuschuss Aktion Musik e.V.         6.000 € 

(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

o Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße   4.000 € 

(zahlungsneutral zu Produkt 111702) 

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich 

vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur 

Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111702 zahlungsneutral verrechnet und 

dort als Ertrag veranschlagt. 

Fachamt: 30 – Rechtsamt  

 

Produkt 421101 – Sportförderung >>> ab Seite 217 

 Unverändert 11.000 € 

Transferaufwendungen an Sportvereine der Hansestadt Salzwedel mit einem Betrag von 

10 € je Kind/Jugendlicher auf Nachweis 

(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) 

Fachamt: 10 - Hauptamt 

 

Produkt 424101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen >>> ab Seite 220 

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 424101 in „424101 – Bereitstellung 

und Betrieb von Sportanlagen“ und „424102 – Bereitstellung und Betrieb von 

Sportanlagen GLM“ wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den 

verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die 

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – 

ursprünglich nur bei 424102 vorgesehen – aufgeteilt. 

Im Produkt 424101 erfolgt hierfür ein Ansatz von 88.000 €, da z.B. die 

Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 424102 

reduzieren sich die Aufwendungen auf 45.000 €. 

Fachamt: 10 - Hauptamt 
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Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> ab Seite 225 

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 

01.07.2017 gebildet. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 424101 erfolgt hier 

endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017). 

 

Im Bereich der Sportanlagen zeichnet sich weiterhin ein erhöhter Unterhaltungsbedarf 

ab. Veranschlagt ist für 2019 ein Volumen von 100.000 €, folgende Maßnahmen sind 

vorgesehen, u.a. für: 

o Stadion Salzwedel  40.000 € (witterungsbedingt musste die Reparatur 

der Tartanbahn verschoben werden) 

o Sportplatz Flora   15.000 € (Sanierung Duschen) 

o Sportplatz Pretzier    6.000 € (Sanierung Sammelgrube) 

o Dachsanierung Bowlingbahn Mahlsdorf, Reinigung Bolzplatz Thälmannstraße, 

allgemeiner Unterhaltungsaufwand Sportstätten 

Eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO 

ermöglicht. 

 

Weiterhin ist in diesem Produkt ein Zuschuss an den Verein Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. 

i.H.v. 35.000 € veranschlagt. Der Verein nutzt und bewirtschaftet auf Grund einer 

vertraglichen Vereinbarung mit der Hansestadt Salzwedel die Ringerhalle in der 

Thälmannstraße. Regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen trägt der Verein, hierfür 

wird ein Zuschuss von 1.500 € jährlich gewährt. Der o.g. Zuschuss ist für die 

notwendige Sanierung des Daches (Asbest!) einmalig für 2019 vorgesehen. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 

 

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> ab Seite 230 

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 424201 in „424201 – Bereitstellung 

und Betrieb von Bädern“ und „424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern GLM“ 

wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den verantwortlichen Fachämtern 10 

und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die Aufwendungen für die 

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ursprünglich nur bei 424202 

vorgesehen – aufgeteilt. 

Im Produkt 424201 erfolgt hierfür ein Ansatz von 15.000 €, da z.B. die 

Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 424202 

reduzieren sich die Aufwendungen auf 245.000 €. 

Fachamt: 10 - Hauptamt 

 

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> ab Seite 234 

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 

01.07.2017 gebildet. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 424201 erfolgt hier 

endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017). 

 

Folgende Unterhaltungs- bzw. Reparaturmaßnahmen sind in die Planung aufgenommen: 

Ansatz 2019 für bauliche Unterhaltung: 417.000 € 

o Schwimmhalle: 

 289.000 € Dachsanierung (1. BA) 

   20.000 € Fortsetzung Reparatur Beckenköpfe 

   28.000 € Malerarbeiten 

  20.000 € Erneuerung Schwimmmeister-Aufsichtsbereich 

o 60.000 € allg. Bäderunterhaltung 

Eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO 

ermöglicht. 

 

Ansatz 2020 für bauliche Unterhaltung: 185.000 €, vorwiegend für die Dachsanierung 

Schwimmhalle (2.BA) 

Ansätze 2021 und 2022 für bauliche Unterhaltung: jeweils 75.000 € 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt  
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Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> ab Seite 238 

In diesem Produkt sind Planungsleistungen zu veranschlagen, folgende Ansätze wurden 

berücksichtigt. 

o 2019 = 50.000 € (5.000 € Restbetrag Flächennutzungsplan, 45.000 € 

Bebauungspläne für Bauerwartungsflächen/Wohnbauflächen) 

o 2020/2021 = jew. 35.000 € (Bebauungspläne für Bauerwartungsflächen) 

o 2022 = 10.000 € 

Fachamt: 60 - Bauamt 

 

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> ab Seite 241 

Hier sind sämtliche Transfererträge und –aufwendungen veranschlagt, die 

o in Zusammenhang mit möglichen Förderungen aus den Städtebauprogrammen 

„Stadtumbau Ost“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“ o.ä. stehen und 

o für Dritte als Letztempfänger bestimmt sind und somit nicht dem eigenen 

Anlagevermögen dienen. 

 

Jedem einzelnen Vorhaben ist eine separate Investitions(Projekt-)nummer zugewiesen. 

Auf Grund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten auf Seite 242 des 

Teilergebnisplanes (Produktplanes) wird auf die Einzelaufstellung in der Tabelle auf der 

Folgeseite dieses Vorberichtes verwiesen. 

 

Die Veranschlagung wird nach Maßgabe des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

(ISEK) 2020 vorgenommen und mit der Finanzsituation der Hansestadt Salzwedel 

abgeglichen. 

 

Hinweis: Bei unterstrichenen Planzahlen ist die Zuweisung (Transferertrag) bereits 

durch die fördermittelgewährende Stelle bewilligt. 

 

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

1. Alle Ausgabeansätze sind projektbezogen mit SPERRVERMERKEN gem. § 6 satz 2 

der Haushaltssatzung versehen; Ausnahme T010 – kein Sperrvermerk. 

2. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres 

verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO). 

3. Alle Ausgabeansätze sind in einem separaten Budget für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt (Deckungsmöglichkeit gem. § 18 Abs. 2 KomHVO), die weiteren 

Ausgabeansätze des Produktes 511201 sowie des Teilhaushaltes Amt 60 sind hier 

nicht einbezogen. Bei Inanspruchnahme von Mitteln aus dem eingerichteten Budget 

gelten die Bedingungen der SPERRRVERMERKE unverändert fort. 

4. Für die endgültige Mittelausreichung an Zuwendungsempfänger gelten die 

Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung. 
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Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung 

  

>>> Summen vgl. Seite 242 – Erträge Zeile 3, Aufwendungen Zeile 13 

 

Ertrag Aufw. Ertrag Aufw. Ertrag Aufw. Ertrag Aufw.

T010

Treuhandhonorar und 

Gutachterausschuss 8.000 € 10.000 € 8.000 € 10.000 € 8.000 € 10.000 €

T020

Sicherung 

Radestr.1/Neutorstr.10 50.000 € 50.000 €

T022

Sicherung

Bocksbrücke 4 89.900 € 89.900 €

T023

Sicherung

Altperverstr. 26/28 85.000 € 85.000 € 48.200 € 48.200 €

T024

Sicherung

Jenny-Marx-Str. 18 180.000 € 180.000 € 41.800 € 41.800 €

T025

Sicherung

An der Lorenzkirche 10 9.800 € 9.800 € 88.400 € 88.400 €

T026

Sicherung

An der Marienkirche 10 255.000 € 255.000 € 105.000 € 105.000 €

T027

Sicherung

Mittelstr. 5/7 36.600 € 36.600 € 150.000 € 150.000 €

T028

Sicherung

Gr. St.-Ilsenstr. 22 114.800 € 114.800 €

T033

Abriss 1.+2. BA

Hopfenstr. 8-12 41.200 € 41.200 € 34.200 € 34.200 € 20.900 € 20.900 €

T041

Sicherung

Breite Str. 30 113.800 € 113.800 €

T042

Abriss

E.-Thälmann-Str. 17-25 39.400 € 39.400 € 47.500 € 47.500 € 39.800 € 39.800 € 23.900 € 23.900 €

T043

Sicherung

Burgstr. 37 65.100 € 65.100 € 195.300 € 195.300 €

T044

Sicherung

Neutorstr. 13 80.800 € 80.800 €

T045

Sicherung

Westermarktstr. 17 124.700 € 124.700 €

T046

Sicherung

Holzmarktstr. 26 10.000 € 10.000 € 102.600 € 102.600 €

T047

Sicherung

J.-Marx-Str. 2 170.000 € 170.000 € 141.900 € 141.900 €

T048

Sicherung

An der Marienkirche 5a 255.000 € 255.000 €

T049

Sicherung

Burgstr. 18 100.000 € 100.000 € 139.300 € 139.300 €

T050

Sicherung

Holzmarktstr. 17 95.600 € 95.600 € 63.700 € 63.700 €

T051

Sicherung

Schmiedestr. 30 80.000 € 80.000 € 64.500 € 64.500 €

Summe siehe Produkt 511201 568.600 € 570.600 € 1.716.800 € 1.718.800 € 1.018.400 € 1.020.400 € 23.900 € 23.900 €

2019 2020 2021 2022Proj.

Nr.
Bezeichnung

 
 

 Fachamt: 60 – Bauamt  
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Produkt 523101 – Denkmalpflege  >>> ab Seite 251 

2018: Ansatz 220.000 €, beinhaltete u.a. Ausgaben für die Instandsetzung des 

Rathausturmes und der Toranlagen im Burggarten. Von diesen Mitteln war ein Betrag 

von 200.000 € gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar in das Folgejahr 2019 erklärt 

und wird für die Instandsetzung des Rathausturmes verwendet. 

 

Folgende Ansätze sind ab 2019 veranschlagt: 

 2019 2020 2021 2022 

Förderung LEADER 

beantragt 
72.000 € 72.000 €   

Unterhaltung baulicher 

Anlagen 
150.000 € 100.000 € 10.000 € 10.000 € 

 

Vorgesehen für Sanierungs-/Sicherungsarbeiten an Steintor, Schlossruine Tylsen, 

Ehrenhalle Burggarten, Leichenhalle 

 

Zudem wurden bislang als Investition vorgesehene Maßnahmen an der Stadtmauer 

(unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 im Ergebnishaushalt geplant. Es 

handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen 

in das Anlagevermögen. 

Neue Veranschlagung: 

523101H028 - Stadtmauer 

Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%) 

 2019 2020 2021 

Förderung Bund + Land 20.000 € 80.000 € 60.000 € 

Unterhaltungsaufwendungen 25.000 € 100.000 € 75.000 € 

Für vorgenannte Positionen gilt: 

1. Alle Aufwandspositionen sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der 

Haushaltssatzung versehen. 

2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 60. 

3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres 

verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO). 

Fachamt: 60 – Bauamt  
 

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung 

>>> ab Seiten 255 bzw. 258 

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden an die entsprechenden Verbräuche bei den 

Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Endabrechnung 

erfahrungsgemäß auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind. 

Zunächst wird hier ab 2019 mit den folgenden Erträgen gerechnet: 

o bei Strom   625.000 € 

o bei Gas     20.000 € 

Die Konzessionen für das Stadtgebiet Salzwedel (Kernstadt und Ortsteile Böddenstedt, 

Hoyersburg, Kricheldorf und Sienau) werden für beide Medien auf Grund des Auslaufens 

der aktuellen Konzessionsverträge zum Jahresende 2020 neu vergeben. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Erträge mit dem Abschluss neuer Konzessionsverträge 

perspektivisch steigen werden, da alle relevanten Sätze gemäß 

Konzessionsabgabeverordnung Berücksichtigung finden sollten. 

Zudem ist vorgesehen, für das Medium Fernwärme ebenfalls einen 

Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) abzuschließen, der u.a. eine Zahlung an die 

Hansestadt Salzwedel beinhalten könnte. Hierzu sind vor einem Vertragsschluss nach 

Stadtratsbeschluss noch Vorarbeiten notwendig, so dass aktuell keine Erträge in die 

Planung aufgenommen wurden. 

Fachamt: 20 - Kämmereiamt 
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Produkt 536101 – Versorgung mit technischer Informations- und 

Telekommunikationsinfrastruktur  NEU ab 2019 >>> ab Seite 261 

Die Hansestadt Salzwedel folgt mit der Einrichtung dieses neuen Produktes einer 

Empfehlung des Statistischen Landesamtes zum Produktrahmenplan. Aus der 

derzeitigen Empfehlung wird ab 01.01.2020 die verpflichtende Verwendung dieses 

Produktes. 

Es ist beabsichtigt, die Realisierung von Breitbandanschlüssen durch einen Ausgleich 

der Wirtschaftlichkeitslücke bei Telekommunikationsanbietern zu unterstützen. Hierfür 

stehen Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Vermögen der ehemaligen 

Partei- und Massenorganisationen der DDR bereit, die Förderquote beträgt 90%. Ein 

entsprechender Antrag kann nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse gestellt 

werden. 

Eigene Investitionen sind nicht vorgesehen.  

Im Fokus der Unterstützung stehen 

1. Die Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung 

(unterversorgte Bereiche), vornehmlich in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt 

2. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für die 

Gewerbegebiete 

3. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für Schulen und 

weitere Einrichtungen 

 

Im vergangenen Jahr wurden hierfür vorbereitende Arbeiten durch ein zertifiziertes 

Beratungsunternehmen erbracht, veranschlagt und realisiert im Produkt 571101 – 

Wirtschaftsförderung. 

Für die Realisierung des eigentlichen Breitbandausbaus (Förderung 

Wirtschaftlichkeitslücke) werden nunmehr in 2019 Aufwendungen von 1.100.000 € bei 

einer gleichzeitigen Förderung von 990.000 € (Ertrag) veranschlagt. 

Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres 2020 verfügbar 

(Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO). 

 

 

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> ab Seite 264 

Bereits in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 waren Anteile der Hansestadt Salzwedel 

an den Kosten der Bahnübergänge für den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke 

Stendal-Uelzen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) veranschlagt. Zugleich waren 

Fördermittel in Höhe von 90% aus dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des 

kommunalen Straßenbaus beantragt und veranschlagt worden. Allerdings ist es weder 

in 2017 noch in 2018 zu Zahlungsflüssen gekommen. Zudem sind die von der DB Netz 

AG mitgeteilten Kostenbeteiligungen für den Straßenbaulastträger Hansestadt 

Salzwedel seit 2013 um über 450% gestiegen. 

 

Insofern wurde nach dem Stand der aktuellen Erkenntnisse über die zu erwartenden 

Kosten und über in Aussicht gestellte Fördermittel durch den Altmarkkreis Salzwedel im 

Haushaltsplan 2019 eine Neuveranschlagung aller relevanten Maßnahmen 

vorgenommen. Aus diesen Planzahlen wird deutlich, dass die ursprüngliche Förderquote 

von 90% nicht realisierbar ist, da die Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung 

stehen und zudem für weitere kommunale Straßenbau-Projekte zur Verfügung stehen 

sollen. 

 

Die Hansestadt Salzwedel ist verpflichtet, ihre Kostenbeteiligung gem. EKrG 

aufzubringen. Insofern hat sich das Anbringen eines Sperrvermerkes bei den 

Aufwandspositionen erübrigt.  

Zudem werden die Aufwandspositionen auf Grund möglicher Verzögerungen von Seiten 

der bauausführenden Stellen mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 

KomHVO versehen. Vorgesehen ist allerdings eine Abrechnung in 2019. 
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Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz 

 

Proj.-

Nr. 
Bezeichnung 

Veranschlagung 2019 

Ertrag Aufwand FöMi-Quote 

T012 

BÜ Bahn-km 52,65 

Wirtschaftsweg zw. Groß Chüden 

und B 190 

132.600 € 202.000 € 65,6% 

T013 
BÜ Bahn-km 49,79 

K 1003 Pretzier – Riebau 
47.100 € 54.200 € 86,9% 

T015 
BÜ Bahn-km 46,49 

OV-Straße Königstedt – Klein Gartz 
84.000 € 221.900 € 37,9% 

T016 
BÜ Bahn-km 49,28 

B 190 in Pretzier (Gehweg) 
29.500 € 51.800 € 56,9% 

T017 

* 

BÜ Bahn-km 54,04 

Wirtschaftsweg Ritze – B 190 
299.700 € 338.800 € 88,5% 

T052 

BÜ Bahn-km 62,50 

Wirtschaftsweg Brietz – Groß 

Gerstedt 

30.600 € 34.100 € 89,7% 

Summen über alles 623.500 € 902.800 € 
Eigenanteil 

279.300 € 

* - Eine Beteiligung der Hansestadt Salzwedel am Projekt T017 ist vorsorglich und für 

den Status „Wirtschaftsweg“  veranschlagt. Die Beteiligung entfällt bei einem Ausbau 

zur Kreisstraße durch den Altmarkkreis Salzwedel. 

 

Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass auf die Hansestadt Salzwedel 

voraussichtlich eine Kostenbeteiligung i.H.v. mind. 279.300 € entfällt (Eigenanteil). In 

der Planung 2018 wurde noch von einem Eigenanteil i.H.v. 73.000 € ausgegangen, so 

dass die ergebniswirksame Belastung 2019 gegenüber der Planungsannahmen im 

Haushalt 2018 um 206.300 € gestiegen ist. 

 

Gegen die aus den 1960er Jahren stammende Kostenregelung gem. EKrG wurde auf 

Bestreben der Hansestadt Salzwedel eine Petition initiiert, der sich weitere 

Straßenbaulastträger der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stendal  und Salzwedel 

angeschlossen haben. Ziel ist eine vollständige Abschaffung der gemeindlichen 

Kostenbeteiligung. Welche Auswirkungen die Petition letztlich entfalten wird, bleibt 

abzuwarten. 

 

 

Für den Bau des östlichen Zubringers zum Gewerbegebiet Nord hatte die Hansestadt 

Salzwedel im Jahr 2001/2002 einen Zuschuss i.H.v. 182.000 € aus Mitteln der 

Gemeinschaftsausgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ erhalten. Die 

Zweckbindung für diese Förderung betrug 15 Jahre. Als Folge der Überprüfung des 

Mitteleinsatzes bzw. der Zweckbindung für o.g. Förderung wurde durch den 

Zuwendungsgeber eine Teil-Rückforderung festgesetzt (127.400 €/investiv) 

Neben der vorbezeichneten Hauptforderung wurden Zinszahlungen an das Land 

Sachsen-Anhalt fällig, hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel von 95.000 € eingeplant. Ab 

2019 sind dafür keine Aufwendungen veranschlagt. 

 

Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel 

(VKWA) hat hausintern die Ermittlung und Veranlagung/Abrechnung für die 

Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verbandsgebiet 

überprüft. Im Ergebnis wurde der Hansestadt Salzwedel mitgeteilt, dass für das Jahr 

2017 eine bereits im Oktober 2018 fällige Abrechnung von 95.500 € veranlagt wird. Die 

Mehraufwendungen gegenüber dem auf Vorjahren beruhenden Planansatz von 37.300 € 

konnten durch Ausgabeeinsparungen im Deckungskreis des Fachamtes aufgefangen 

werden. 
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Der VKWA hat weiterhin mitgeteilt, dass im Februar 2019 eine Rechnungslegung für 

2018 und eine Festsetzung von Abschlägen für 2019 erfolgen wird, in Summe ist mit 

einem Betrag von 253.000 € zu rechnen (+215.700 € gegenüber 2018). Dieser Betrag 

wird für 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen, in den Folgejahren ist mit ca. 

130.000 €/Jahr zu rechnen.  

Fachamt: 60 – Bauamt 

 

Produkt 545102 – Winterdienst >>> ab Seite 278 

Die Aufwendungen für den Winterdienst, insbesondere bei der Durchführung der 

erforderlichen Arbeiten durch Dritte, sind mit einem Planansatz von 180.000 € 

(enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ab 2019 

berücksichtigt. 

Fachamt: 60 – Bauamt  

 

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> ab Seite 282 

Die Umrüstung von Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet auf LED-Technik, welche 

derzeit noch mit HQL-Leuchten ausgerüstet sind, wird weiter fortgesetzt. Als Folge wird 

zudem eine weitere Verringerung des Stromverbrauches angestrebt. Dies geht einher 

mit der Vergabe der Strombelieferung ab 2018 an einen neuen Lieferanten, der durch 

eine Ausschreibung ermittelt wurde. 

Fachamt: 60 – Bauamt  

 

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> ab Seite 295 

Auf Grund der eingetretenen Verzögerungen bei der Festsetzung des 

Gewässerunterhaltungsbeitrages 2018 und durch krankheitsbedingte Ausfälle bei der 

Erhebung konnten im vergangenen Haushaltsjahr nicht alle Beiträge von den 

Umlagepflichtigen erhoben werden. Im Jahr 2019 wird die entsprechende Veranlagung 

erfolgen, hinzu kommt die Festsetzung für 2019. 

In die Haushalts- und Finanzplanung werden die folgenden Planzahlen aufgenommen: 

o 2019 = 370.000 € 

o 2020-2022 = jew. 290.000 € 

Zudem korrespondiert die Ertragsposition mit den Zuweisungen an den 

Unterhaltungsverband (UHV) „Jeetze“. Gemäß Mitteilung des UHV vom 20.12.2018 wird 

für 2019 eine Aufwandsposition von 372.500 € (zum Vergleich 2018: 365.000 €) 

veranschlagt. 

Die Hansestadt Salzwedel erhebt ab 2016 eine Verwaltungskostenpauschale von den 

Beitragspflichtigen. Diese Möglichkeit hatte sich durch eine Änderung in § 56 Abs. 1 des 

Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eröffnet und wurde durch 

Satzungsbeschlüsse des Stadtrates für 2016, 2017 und 2018 umgesetzt. 

Für die Beitragserhebung 2019 erfolgt eine entsprechende Satzungsvorlage an den 

Stadtrat, nachdem der Beitragsbescheid des UHV bestandskräftig geworden ist. 

Letztlich führt die Verwaltungskostenumlage zu einer Verringerung des durch die 

Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Aufwandes im Zusammenhang mit der 

Erhebung der Gewässerunterhaltungsbeiträge, stellt also keine zusätzliche Ertragsquelle 

dar. 

Fachamt: 60 – Bauamt (Bewirtschaftung, Zuweisungen an UHV) 

Fachamt: 20 – Kämmereiamt (Beitragserhebung) 

 

Produkt 553101 – Bestattungswesen  >>> ab Seite 299 

Für die Grabfelderschließung auf dem Perver Friedhof stehen Mittel aus einem 

Haushaltsausgaberest 2018 (44.000 €) zur Verfügung, die in 2019 verbraucht werden 

müssen, da eine weitere Übertragung nicht möglich ist. 

Weiterhin sind regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Trauerhallen und 

Friedhofsanlagen in div. Ortsteilen notwendig. (Anstrich von Fenstern und Türen, Zaun-/ 

und Türreparaturen, Grabsteinprüfungen).  
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Planansätze hierfür: 

o 2019 = 45.000 € 

o 2020 – 2022 = jew. 25.000 € 

Es ist vorgesehen, dem Stadtrat in der ersten Jahreshälfte 2019 Entwürfe für eine neue 

Friedhofssatzung und eine neue Friedhofsgebührensatzung vorzulegen. Letztere 

beinhalten entsprechend der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (KAG LSA) die auf Basis einer Kalkulation ermittelten Beträge. Die 

weitere Haushaltsplanung ist von der Beschlusslage der Gebührensatzung abhängig. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt  

 

 

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> ab Seite 305 

Zur Beseitigung der Sturmschäden am Ehrenmal Ritzer Brücke ist ein zusätzlicher 

Unterhaltungsaufwand von 10.000 € vorgesehen, der Planansatz 2019 erhöht sich auf 

23.700 €. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt  

 

 

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft  >>> ab Seite 312 

Auf Grund der in 2017 erfolgten Veräußerungen von Waldflächen wurden die 

verbliebenen Aufwendungen für noch vorhandene Rest-Waldflächen ab 2019 anderen 

Produkten zugeordnet: 

o Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 500 €/Jahr auf Produkt 111702 

(Vertragswesen Liegenschaftsmanagement) 

o Abschreibungen von 20.100 €/2019 auf Produkt 551101 (Öffentliches Grün) 

Die außerordentlichen Erträge im Rechnungsergebnis 2017 hängen ebenfalls ursächlich 

mit den erfolgten Waldflächen-Veräußerungen zusammen. 

Fachamt bis 2018: 60 – Bauamt  

 

 

Produkt 571101 – Wirtschaftsförderung >>> ab Seite 316 

Die Hansestadt Salzwedel beabsichtigt, durch Investitionen Dritter eine Verbesserung 

der Breitbandversorgung zu erzielen, siehe hierzu ab 2019 Produkt 536101.  

Im vergangenen Jahr wurden bereits vorbereitende Arbeiten durch ein zertifiziertes 

Beratungsunternehmen erbracht (Erstberatung, Marktkonsultation, Datenabgleich, 

weitere Planungsleistungen). Dieser Projektschritt wurde 2018 abgeschlossen. Die dafür 

angefallenen Kosten wurden zu 100% durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert. 

 

Im gleichen Produkt sind ab 2019 vorsorglich Aufwendungen für eine Beteiligung 

städtischer Einrichtungen am Projekt „Salzwedel Gutschein“ in Höhe von 500 €/Jahr als 

sonstige Dienstleistungen (Gebühren an den Dienstleister) veranschlagt. 

Fachamt: ST – Stabstelle 

 

 

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> ab Seite 319 

Nach erfolgter Überprüfung der bereits im Haushalt 2018 für 2019 vorgesehenen 

Maßnahmen für das Kulturhaus in Langenapel (Sanierung Sanitärbereiche/Umkleiden) 

und das Dorfgemeinschaftshaus in Chüttlitz (Dämmung, barrierefreier Zugang) – hierfür 

jeweils  RELE/Dorferneuerung-Förderung beantragt – musste teilweise eine Umplanung 

vom Investitions- in den Ergebnishaushalt vorgenommen werden, da die vorgesehenen 

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung dienen und keine Investition darstellen. 

Die mit RELE/Dorferneuerung-Förderung zusammenhängenden Aufwendungen sind mit 

einem Sperrvermerk versehen, der bei Bewilligung der Förderung entfällt. 
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Es ergeben sich danach die folgenden Ansätze im Ergebnishaushalt 2019: 

 Erträge 

(RELE/Dorferneu-

erung-Förderung) 

Aufwendungen 

Sanierungsarbeiten Kulturhaus Langenapel 

(vollständig im Ergebnishaushalt) 
41.200 € 55.000 € 

Dämmungsarbeiten DGH Chüttlitz 

(barrierefreier Zugang verbleibt investiv!) 
15.000 € 31.000 € 

Planung Heizungsumbau DGH Mahlsdorf  10.000 € 

Malermäßige Instandsetzungen DGH 

Buchwitz 
 6.000 € 

Planung Heizungsumbau DGH Ritze  3.000 € 

Schmutzwasseranschluss und Fußboden 

DGH Ritze 
 8.000 € 

Allgemeine Unterhaltungsarbeiten an allen 

DGH 
 15.000 € 

 

Ab 2020 sind zunächst bauliche Unterhaltungsaufwendungen von jährlich 18.000 € 

geplant, eine Anpassung muss zur Haushaltsplanung 2020 erfolgen. 

Weiterhin sind für Ersatzbeschaffungen in den Dorfgemeinschaftshäuser (z.B. Geschirr, 

Besteck usw.) Mittel von 3.000 € geplant. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt  

 

 

Produkt 573103 – Gaststätten >>> ab Seite 324 

Neben den bereits hier bewirtschafteten Objekten (Schützenhaus Kemnitz, Kiosk 

Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad) wurde ab 2018 die im Kulturhaus 

vorhandene und verpachtete Gaststätte in dieses Produkt aufgenommen. Im 

Zusammenhang mit dem Neuabschluss eines Pachtvertrages wurde eine Mängelliste 

erstellt, die im Jahr 2018 noch nicht vollständig abgearbeitet werden konnte. Insofern 

sind nach konkretisierter Kostenschätzung hierfür 35.000 € einzuplanen, der 

Gesamtansatz für bauliche Unterhaltung im Produkt beläuft sich auf 38.000 €, ab 2020 

dann 3.000 €. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 

 

 

Produkt 573104 – Kulturhaus  >>> Seite 327 

Der Stadtrat hat im Jahr 2018 eine Neufassung des Nutzungstarifes für das Kulturhaus 

beschlossen. Die tatsächlichen Auswirkungen der ab 2019 geltenden Tarife muss 

abgewartet werden, zunächst wurde ab 2019 mit Mehrerträgen von 10.000 € geplant. 

Die weiteren Ansätze wurden größtenteils auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren 

gebildet.  

Fachamt: 40 – Kulturamt 

 

 

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten  >>> ab Seite 331 

Die im Jahr 2018 begonnene Sanierung der Toilettenanlage im Burggarten wird im Jahr 

2019 abgeschlossen. Für diese Arbeiten werden in 2019 Aufwendungen von 39.000 € 

veranschlagt. Zusätzlich soll die Toilettenanlage mit einem Anbau versehen werden, 

hierbei handelt es sich um eine noch zu realisierende Investitionsmaßnahme, für die 

Mittel aus einem Haushaltsausgaberest zur Verfügung stehen. 

Im Zuge der Revitalisierung des Empfangsgebäudes Bahnhof Salzwedel wurde durch 

den Eigentümer im Gebäude eine öffentliche Toilette installiert, die ab 2019 nutzbar ist. 

Der Stadtrat hatte im Jahr 2018 beschlossen, für anfallende Betriebskosten einen 

Zuschuss von bis zu 16.400 €/jährlich bereitzustellen. Dieser Zuschuss unterliegt einem 

Verwendungsnachweis, der jährlich durch den Zuschussempfänger zu erbringen ist. 

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt 
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Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> ab Seite 335 

In diesem Produkt sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang 

mit den städtischen Beteiligungen (Gewinnbeteiligungen, Verlustausgleiche, 

Steuerforderungen, Verbandsumlagen) veranschlagt. 

o Finanzerträge: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – 

Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. 

(entspricht den Planansätzen ab 2019) gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere 

Ausschüttung möglich 

o Finanzerträge: KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des 

Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung 

beschlossenen Ausschüttung je Anteil – Planung 2019 – 2022 jeweils 98.600 €  

o Aufwendungen für Steuern etc.: Ansatz 2018 = 45.000 € (für Grunderwerbsteuer im 

Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung ehem. Jeetze 

Landschaftssanierung an Hansestadt Salzwedel); Ansatz ab 2019 = 2.500 € 

o Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – 

Ausgleichszahlung auf das voraussichtliche Defizit gem. beschlossenem 

Wirtschaftsplan 2019 

 2019 = 150.000 €   2018 zum Vergleich = 128.900 € 

 2020 = 138.500 € 

 2021 = 151.400 € 

 2022 = 162.900 € 

o Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch 

Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und 

Tourismusverband“ beigetreten. Für diese Mitgliedschaft ist eine Verbandsumlage 

i.H.v. 0,53 €/Einwohner zu zahlen; entspricht ab 2019 einem Haushaltsansatz von 

13.000 €/Jahr, >>> siehe auch folgendes Produkt 573101 - Tourismus 

o 2018: – sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-

Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) mit einem Betrag von 1.200 €/Jahr 

Fachamt: 20 – Kämmereiamt  

 

 

Produkt 573101 – Tourismus  >>> ab Seite 338 

In diesem Produkt entfällt ab 2019 die Zahlung des Mitgliedsbeitrages für den 

Tourismusverband Altmark e.V. i.H.v. 5.584 € (2018), da dieser eingetragene Verein 

aufgelöst wird. 

Anstelle dieser Mitgliedschaft tritt der Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- 

und Tourismusverband“ >>> siehe vorhergehendes Produkt 573201 

 

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen entsprechen den Erfahrungen der Vorjahre. 

Wenngleich es sich hier um eine freiwillige Aufgabe handelt, sorgt eine Belebung des 

Tourismus mittelbar für eine Stärkung der Einzelhändler und Dienstleister vor Ort. 

Zudem wird eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hansestadt Salzwedel 

beabsichtigt. 

Fachamt: 40 – Kulturamt; ab 01.04.2019 bei ST - Stabstelle 
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Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> ab Seite 342 

In diesem Produkt werden die finanziell bedeutsamsten Positionen des 

Ergebnishaushaltes abgebildet. Für die Planung werden die jeweils aktuellen 

Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen herangezogen, die wiederum 

auf aktuellen Steuerschätzungen basieren. 

Der für die folgende Planung herangezogene Orientierungsdatenerlass datiert auf den 

02.11.2018 und gilt als Ergänzung zum vorhergehenden Erlass vom 11.09.2018. 

Zudem werden die Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der 

Neufassung vom 28.03.2017 berücksichtigt.  

 

Gem. § 104 Abs. 1 Ziff. 2 KVG LSA darf die Hansestadt Salzwedel in der vorläufigen 

Haushaltsführung Abgaben – zu denen auch die kommunalen Steuern zählen – vorläufig 

nach den Sätzen des Vorjahres erheben. Diese vom Stadtrat mit Beschluss vom 

02.05.2018 beschlossenen Hebesätze 2018 (Haushaltsbeschluss 2018)  werden 

endgültig durch § 5 der Haushaltssatzung 2019 für das Jahr 2019 festgesetzt: 

o Grundsteuer A 290 v.H. 

o Grundsteuer B 370 v.H. 

o Gewerbesteuer 370 v.H. 

Die Hebesätze bleiben damit unverändert. 

 

Oben genannte Orientierungsdatenerlasse gehen im Bereich der Realsteuern und der 

Gemeinschaftssteueranteile (an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) 

überwiegend von landesweiten Steigerungen aus, verweisen allerdings stets darauf, bei 

den Realsteuern die örtlichen Gegebenheiten in die Schätzungen einfließen zu lassen. 

 

Während die Erträge und Einzahlungen aus beiden Grundsteuerarten grundsätzlich eine 

Konstante darstellen, bleibt die Gewerbesteuer-Einnahme zum Teil erheblichen 

Schwankungen unterworfen. 

 

Derzeit kann allerdings noch nicht abgesehen werden, welche Auswirkungen sich durch 

neue Bewertungsregelungen im Bereich der Grundsteuererhebung ergeben. Das 

Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die Verfassungswidrigkeit der 

Einheitsbewertung für die Grundsteuererhebung festgestellt und dem Gesetzgeber zwei 

Fristen gesetzt. 

Die Bemessung der Grundsteuer muss bis Ende 2019 gesetzlich geregelt sein, hierzu 

erfolgen derzeit die Abstimmungen zwischen dem Bund und den Ländern. Für die 

administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024. 

Es ist weiterhin nicht einzuschätzen, inwieweit auf die Hansestadt Salzwedel ein 

erhöhter Aufwand bei der Erhebung der Grundsteuer zukommt. Bislang ist für die 

Grundlagenerhebung (Ermittlung Einheitswert und Messbetrag) die Finanzverwaltung 

zuständig. 

In der Haushalts- und Finanzplanung der Hansestadt Salzwedel wird zunächst von dem 

Aufkommen ausgegangen, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften 

resultiert. In den folgenden Haushalten ist ggf. besser planbar, welche finanziellen 

Auswirkungen die Grundsteuerreform nach sich ziehen. 

 

Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A 

erwartet: 

o Grundsteuer A  2019: 235.000 € 2019-2021: je 235.000 € 

Dies entspricht den Ansätzen der Vorjahre. 

 

Die Veranschlagungen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind auf der 

folgenden Seite abgebildet. 
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Grundsteuer B und Gewerbesteuer – Entwicklung 2017-2022 

 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grundst. B 2.615.217 € 2.650.000 € 2.650.000 € 2.675.000 € 2.675.000 € 2.675.000 € 

Gew.-steuer 8.480.102 € 8.750.000 € 8.850.000 € 8.850.000 € 8.850.000 € 8.850.000 € 
2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze 

 

 

Für die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) 

werden durch das Land Sachsen-Anhalt keine konkreten Empfehlungen/Orientierungen 

gegeben, so dass auf das Aufkommen vor Ort abgestellt werden muss. 

 

Folgende Ansätze sind hier veranschlagt: 

o Vergnügungssteuer 2019: 240.000 € 2020-2022: je 240.000 € 

o Hundesteuer:  2019:   80.000 € 2020-2022: je   80.000 € 

Auch diese Ansätze entsprechen in etwa den Planzahlen der Vorjahre. 

 

 

Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen für die Gemeindeanteile an der 

Einkommensteuer (GA ESt) und der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (GA USt) 

wurde die Veranschlagung dieser Haushaltspositionen vorgenommen. 

Sonderzuweisungen für die sogenannte allgemeine Kommunalentlastung durch den 

Bund beim GA USt. sind hier berücksichtigt. Dieser Anteil beträgt für 2019 = 857.187 € 

und ab 2020 = 605.073 € (Quelle: Modellrechnung des Städte- und Gemeindebundes 

Sachsen-Anhalt vom 26.02.2019). Dementsprechend kann die Hansestadt Salzwedel 

beim GA USt insbesondere im Jahr 2019 mit einer leichten Steigerung rechnen. 
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Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer – Entwicklung 2017-2022 

 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

GA ESt. 6.744.028 € 6.880.400 € 7.577.600 € 7.977.700 € 8.423.400 € 8.869.200 € 

GA USt. 1.631.730 € 1.880.000 € 2.093.000 € 1.905.000 € 1.955.200 € 1.992.800 € 
2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze 

 

 

Das Land Sachsen-Anhalt stellt über den  kommunalen Finanzausgleich verschiedene 

Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen des FAG bereit. Für die Hansestadt 

Salzwedel betrifft dies 

o die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen“ auf Basis der Steuerkraftmesszahl, 

o die „Auftragskostenpauschale“ zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen 

Wirkungskreises sowie 

o die „Investitionspauschale“ zur Stärkung der Investitionskraft, die somit für den 

Ergebnishaushalt nicht relevant ist, >>> Seite 52 und Seite 345 

 

Des Weiteren wird durch das FAG die Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage 

geregelt. 

 

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt 

Die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG wird für die Jahre 2017 bis 2021 

auf jeweils 1,628 Mrd. € festgeschrieben. Dies bedeutet gegenüber 2016 eine 

Verbesserung von ca. 102 Mio. €. Hervorzuheben ist hierbei die Planungssicherheit der 

Gemeinden bis 2021, was durch die FAG-Neufassung beabsichtigt war. 

Allerdings ist kritisch zu betrachten, inwieweit bei stetigem Aufgaben-Aufwuchs eine 

ausreichende Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben gegeben ist. 
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Berechnung der Steuerkraftmesszahlen 

Diese Rechengröße ist wichtig für die Bemessung der allgemeinen 

Schlüsselzuweisungen und für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl wird nach 

einem gesonderten Berechnungsverfahren gem. § 14 FAG ermittelt. In die Berechnung 

fließen die jeweiligen Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer und 

Gewerbesteuer-Umlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des 

Vor-Vorjahres (Steuerkraftmesszahl 2019 = Werte aus 2017) ein. 

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben hingegen bei 

der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt. 

 

Bei den Realsteuern (Grund- und Gewebesteuer) wurden die Steuerkraftzahlen dieser 

drei Steuern bis 2016 anhand des Durchschnitts der gewogenen Hebesätze ermittelt. 

Dieses Verfahren wurde ab 2017 umgestellt auf so genannte „fixe Hebesätze“: 

 

Steuerart 

„fixer Hebesatz“ 

Kreisangehörige Gemeinden 

§ 14 Abs. 2 Nr. 4 FAG 

Hebesätze 

Hansestadt Salzwedel 

ab 2017 

Unterschied 

Grundsteuer A 320% 290% -30% 

Grundsteuer B 380% 370% -10% 

Gewerbesteuer 350% 370% +20% 

 

Konkret bedeutet dies für die Hansestadt Salzwedel, dass die negative Abweichung der 

Hebesätze der Grundsteuern eine höhere Steuerkraftzahl dieser beiden Steuerarten 

nach sich zieht. Bei der Gewerbesteuer verhält es sich entsprechend umgekehrt. 

 

2. Allgemeine Schlüsselzuweisungen 

Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2017 bzw. 2018 war der starke 

Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahme der Hansestadt Salzwedel in den Vorjahren, 

vornehmlich 2015. Hier griff die Kompensationswirkung des FAG und führte im Haushalt 

2018 zu einem kräftigen Anstieg dieser Haushaltsposition auf 5.631.571 €. 

Ab dem Finanzplanjahr 2019 tritt wieder ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen 

ein, da sich nunmehr die gestiegenen und sich stabilisierenden Gewerbesteuererträge 

auswirken. 

 

Für die Planung 2019 wird mit Schlüsselzuweisungen von 5.226.700 € gerechnet, was 

einen Rückgang um 404.800 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. 

 

Im weiteren Finanzplanungszeitraum sinken die Erträge aus den allgemeinen 

Schlüsselzuweisungen erheblich (>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite), wobei hier 

keine verlässliche Prognose gegeben werden kann. Letztlich ist auf die Verteilung der 

zur Verfügung stehenden Finanzmasse unter allen kreisangehörigen Gemeinden 

abzustellen. Dies ist für die Jahre ab 2020 allerdings noch nicht bekannt. 

 

3. Auftragskostenpauschale 

Diese Zuweisung wird den Gemeinden gem. § 4 FAG für die Wahrnehmung der 

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der 

Einwohnerzahl. Für die Hansestadt Salzwedel bedeutet das in 2019 eine Einnahme von 

1.643.700 €, die in den Folgejahren relativ konstant bleibt. 
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Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2017-2022 

 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Schlüsselzuweis. 3.940.003 € 5.631.500 € 5.226.700 € 4.920.300 € 3.699.400 € 3.074.400 € 

Auftragskostenp. 1.645.425 € 1.643.000 € 1.643.700 € 1.646.800 € 1.651.800 € 1.656.800 € 
2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze 

 

4. Kreisumlage 

Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wurde das 

Berechnungsverfahren in der Weise umgestellt, dass ab 2017 die Schlüssel-

zuweisungen des Vorjahres (zuvor: Vor-Vorjahr) und die Steuerkraftzahlen des Vor-

Vorjahres maßgebliche Umlagegrundlagen sind. Insofern wirken sich die Steuerkraft 

und die Höhe der Schlüsselzuweisungen unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage aus. 

Daneben fließt der vom Kreistag mit der Haushaltssatzung des Altmarkkreises 

Salzwedel festzusetzende Umlagesatz in das Berechnungsverfahren ein. 

 

Der Altmarkkreis hat im letzten Quartal 2018 ein umfangreiches Beteiligungs-und 

Anhörungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle 

kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren 

(2013 – 2022) auswertbare Rechenergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen. Dabei 

wurde auch der Anteil der sogenannten freiwilligen Leistungen an den Gesamtausgaben 

einbezogen. Für die Hansestadt Salzwedel wurde dafür ein Anteil von 7,6% ermittelt. 

 

Die Hansestadt Salzwedel hat zudem das Gesprächsangebot des Altmarkkreises 

genutzt, um die Auswirkungen von Steuererträgen, Schlüsselzuweisungen und 

Kreisumlagezahlungen zu verdeutlichen. Hierbei ist festzustellen, dass sich die 

Erkenntnisse aus dem oben dargestellten Berechnungsverfahren zur Kreisumlage 

erheblich von den „haushaltsjahresscharfen“ Auswirkungen, z.B. 2019 zu 2018, 

unterscheiden. 

Bei einem durch den Kreistag beschlossenen Umlagesatz  von 42,0 % (unverändert 

gegenüber 2018) bedeutet das für die Hansestadt Salzwedel für den absoluten Betrag 

der Kreisumlage von 8.902.300 € für 2018 eine Steigerung um 1.357.600 € auf 

10.259.900 € für 2019.  

 

In den Folgejahren verbleibt der Betrag bei einem angenommenen Umlagesatz von 

weiterhin 42,0 % über 10 Mio. €.  
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Kreisumlage – Entwicklung 2017-2022 

 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kreisumlage 8.564.974 € 8.902.300 € 10.259.900 € 10.024.500 € 10.335.400 € 10.047.800 € 
2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Planansätze 

 

 

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2019 zu 2018 

 

 
2018 2019 

Unterschied 

2019-2018 

Steuern insgesamt* 

(Ertrag) 
20.715.400 € 21.725.600 € +1.010.200 € 

Schlüsselzuweisungen 

(Ertrag) 
5.631.500 € 5.226.700 € -404.800 € 

Kreisumlage 

(Aufwand) 
8.902.300 € 10.259.900 € +1.357.600 € 

*- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern 

 

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein negativer Saldo 

von 752.200 €. 

 

Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den tatsächlich realisierten Ist-Einnahmen 

der Gewerbesteuer des jeweiligen Haushaltsjahres - ohne Rücksicht auf die jährliche 

Herkunft bzw. das Veranlagungsjahr. Aus Planungsgründen wird jedoch auf den 

jeweiligen Planansatz für die Gewerbesteuer abgestellt. Es ist letztlich nicht 

auszuschließen, dass das tatsächliche Ergebnis vom Planansatz abweicht. 

Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird 

der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt 

und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0%) 

multipliziert. 

Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind: 

 2019-2022: jeweils 837.200 € (zum Vergleich Plan 2018 = 827.800 €) 

 

Fachamt: 20 – Kämmereiamt 
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Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> ab Seite 346 

In diesem Produkt sind vorwiegend die Zinsaufwendungen für Kommunal- und 

Liquiditätskredite veranschlagt, die über die Jahre hin erfreulicherweise erheblich 

gesunken sind. Dies hat die folgenden Ursachen: 

o sinkender Stand der Kreditschulden für Kommunalkredite 

o Umschuldungen bestehender Kommunalkredite zu äußerst günstigen 

Zinskonditionen 

o sinkender Stand an Liquiditätskrediten einhergehend mit günstigen 

Zinskonditionen hierfür (nach der Veräußerung der Waldflächen 2017 hat sich 

eine Entspannung der Liquiditätslage ergeben) 

 

Der Kommunalkredit i.H.v. 1.022.300 € aus der Ermächtigung 2018 wurde bislang noch 

nicht aufgenommen. Auch dies hat bis dato keine Zinszahlungen zur Folge gehabt. 

Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Erlass einer Haushaltssatzung 2020 fort. 

 

Allerdings ist festzustellen, dass im laufenden Bankgeschäftsverkehr durch die 

kontoführenden Banken sogenannte Verwahrentgelte für Guthaben auf den Konten der 

Stadtkasse erhoben werden. Nach Ausschöpfung eingeräumter Freibeträge sind hier an 

die Banken „Negativzinsen“ auf Guthabenbestände zu zahlen. 

 

Des Weiteren sind in den Jahren 2019-2022 insgesamt vier Umschuldungen für 

Kommunalkredite vorzunehmen. Es wird angestrebt, günstige Zinskonditionen zu 

erzielen. Angesichts der unveränderten Zinssituation erscheint dieses Ziel realistisch. 

 

Es wurden die folgenden Veranschlagungen für Zinsausgaben (Kommunal- und 

Liquiditätskredite) sowie sonstige Finanzaufwendungen vorgenommen: 

 2019:  275.000 € 

 2020:  241.000 € 

 2021:  252.000 € 

 2022:  235.000 € 

 

Gleichzeitig kann nicht mit Zinserträgen gerechnet werden, da für entsprechenden 

Geldanlagen/Guthaben kaum Zinsen gezahlt werden und stattdessen mit den bereits 

erläuterten Verwahrentgelten zu rechnen ist. 

 

Fachamt: 20 - Kämmereiamt 
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Weitere Erläuterungen für den Ergebnishaushalt  

 

Zuschüsse im freiwilligen Bereich 

Folgend sind Zuschüsse an Dritte für den laufenden Betrieb bzw. für spezielle Projekte 

aufgeführt, wie sie an Vereine gezahlt werden und im Haushaltsplan veranschlagt sind: 

 

Produkt Gegenstand 2019 

281101 Musikwettbewerb „local heroes“ Bundesfinale in Salzwedel 5.000 € 

281201 Hanseat e.V. 49.000 € 

315601 Mehrgenerationenhaus 5.000 € 

315601 Frauen- und Kinderhaus e.V. 5.000 € 

366102 Jugendclub Sonnenstraße 60.000 € 

366102 Aktion Musik e.V. 6.000 € 

421101 Sportförderung Kinder und Jugendliche (10 € / Person) 11.000 € 

424101 SV 51 Langenapel e.V. (Sportanlage) 3.000 € 

(424101) 

424102 
Jiu Jitsu Lotos e.V. (Ringerhalle) 

1.500 € 

+ 35.000 € 

424101 SV Eintracht Chüden e.V. (Sportanlagen) 2.800 € 

424101 SV Liesten 22 e.V. (Sportanlagen) 1.000 € 

573105 Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof 16.400 € 

 

 

Personalaufwendungen 

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen (>>> Seite 66 Ergebnisplan 2019, Zeile 

10) ist im Haushaltsjahr 2019 mit 9.183.900 € veranschlagt. Gegenüber dem 

Haushaltsplan 2018 bedeutet dies einen Anstieg um 347.700 € und ist wie folgt 

begründet: 

o Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, wirksam ab 01.03.2018, Laufzeit 3 Jahre 

o Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen und Beförderungen  

nach entsprechenden Überprüfungen der Stellen bzw. Stellenveränderungen 

o eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst TVöD 

o notwendige Stellenmehrungen in den Bereichen Kommunale Dienste 

In den Folgejahren sind vor allem weitere Tarifsteigerungen bzw. 

Besoldungsanpassungen berücksichtigt. 

 

Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan >>> ab Seite 403 

hingewiesen.  

 

 

Zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen 

Diese Positionen des Ergebnishaushaltes lösen in Folge keine zahlungswirksamen 

Vorgänge (Einzahlungen oder Auszahlungen) aus. Es handelt sich hierbei 

 auf der Ertragsseite um die jährliche Auflösung von Sonderposten für 

Investitionen aus Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, 

Gemeindeverbänden oder Dritten, weiterhin aus empfangenen 

Anliegerbeiträgen aus Ausbau- und Erschließungsvorhaben sowie 

 auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung 

der Anlagegüter 

 

Auf die Übersicht „Ergebnisplan“ (>>> Seite 66, „Bilanzielle Abschreibungen“ in Zeile 

16 ausgewiesen, „Auflösung Sonderposten“ mit in Zeile 6 „sonstige ordentliche Erträge“ 

enthalten) wird verwiesen. 

 

Vor allem ist bei zukünftigen Investitionen zu beachten, dass ertragswirksame 

Folgebelastungen durch die bilanziellen Abschreibungen entstehen, die durch den 

gesamten Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.  
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Finanzplan 2019 und Folgejahre 

 

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des gesamten Haushaltsjahres 

o aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes, 

o unter Einbeziehung der investiven Maßnahmen sowie 

o der Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von 

Krediten. 

Auf die Übersicht „Finanzplan 2019“ >>> Seite 67 wird verwiesen. 

 

Laufende Verwaltungstätigkeit: 

 

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2019 ein Saldo von -295.400 € (>>> Seite 

67  Finanzplan 2019, Zeile 16). Dieser Betrag weicht auf Grund der dargestellten 

Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich und der gestiegenen 

Unterhaltungsaufwendungen erheblich vom Vorjahreswert ab. In den Folgejahren wird dieser 

Saldo zwar wieder positiv, geht aber vor allem auf Grund der Auswirkungen durch den 

kommunalen Finanzausgleich ab 2021 wieder erheblich zurück. In Folge stehen hier weniger 

Mittel für die Tilgung von Investitionskrediten bzw. für die Finanzierung von 

Investitionsvorhaben zur Verfügung. 

  

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 beläuft sich auf -1.312.800 € (>>> Seite 67 

Finanzplan 2019, Zeile 23). 

 

Zur Verringerung dieses negativen Saldos können keine Mittel aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit herangezogen werden, da dieser Saldo bereits negativ ist. Insofern ist der 

negative Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.312.800 € ist als neue Kreditermächtigung zu 

veranschlagen (>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2019). 

 

Folgende Auszahlungen werden in den nächsten Jahren für die ordentliche Tilgung der 

bestehenden bzw. zukünftigen Kommunalkredite notwendig: 

o 2019:  1.420.500 € 

o 2020:  1.370.300 € 

o 2021:  1.319.500 € 

o 2022:     902.500 € 

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> Seite 67  in Zeile 26 erfasst. 

 

In den Planjahren 2020 bis 2022 sind vier Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, 

da für diese Darlehen die Zinsbindungen enden. 

Die Ein- und Auszahlungen dafür sind in gleicher Höhe veranschlagt und  im Finanzplan >>> 

Seite 67, ebenfalls in Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen) erfasst. 

Umschuldungsbeträge: 

o 2019  keine Umschuldung 

o 2020  2.189.400 € 

o 2021     777.800 € 

o 2022     810.800 € 

 

 

In der folgenden mehrseitigen Übersicht sind die einzelnen Investitionsvorhaben sowie – 

sofern zutreffend – deren Finanzierungen tabellarisch gelistet. 
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Übersicht investive Maßnahmen in 2019 – 2022 (Beträge in €) 

 

Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

111301 
10 

Zentrale Dienste - A031 
Sammelposten 

80   15.000   3.000   3.000   3.000 

111301 
10 

Zentrale Dienste – A054 
BGA über 1.000 € 
Einrichtungsmobiliar Trauzimmer, 
Mobiliar Verwaltungsgebäude 

80  6.500       

 

111302 
60 

Komm. Dienstleistungen - A036 
Sammelposten 

84  4.000   4.000   4.000     4.000   

111302 
60 

Komm. Dienstleistungen - F008 
Kommunalfahrzeuge Bauhof 
Ersatzbeschaffungen 

84      150.000   150.000   150.000 

111302 
60 

Komm. Dienstleistungen – G004 
Umfahrung Bauhofgelände 

84  10.000       

111302 
60 

Komm. Dienstleistungen – H047 
Umzug Bauhof Hallenbau u. Werkstatt 

84      90.000     

111302 
60 

Komm. Dienstleistungen – H050 
Kompostieranlage Bauhof neuer Standort 

84  75.000       
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Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

111601 
10 

EDV – A019 
Firewall 
Kulturhaus, Bibliothek, Tourist-Info, 
Grundschulen, Rathaus 

98   5.000         
 

111601 
10 

EDV – A022 
Laufende Aktualisierung Hardware 
vorwiegend Ersatzbeschaffung 
Drucktechnik 

98   40.000   7.000   7.000   2.000 

111601 
10 

EDV – A023 
Sammelposten 

98  10.000  10.000  15.000  15.000 

111601 
10 

EDV – A078 
Erneuerung Switch-Technik 
Dringende Erneuerung der veralteten 
Datenswitche 

98  40.000           

111601 
10 

EDV – D002 
Lizenzen MS Office (2x 70 Stück) 
Support für Office 2010 endet 2020 

98  20.000  20.000     

111601 
10 

EDV – D003 
Lizenzen F-Secure 

99      6.000  6.000 

111601 
10 

EDV – D016 
Software für Datensicherung 

99  2.000  500  500  500 

111601 
10 

EDV – D025 
Software Somacos Session und Mandatos 
Im Zusammenhang mit der Einführung 
von Tablets für Ratsarbeit 

100 
 

5.400   
 

        

111601 
10 

EDV – D026 
Lizenz MS SQL 2016-Server 
vorhandene Server-Systeme werden nicht 
mehr unterstützt 

100 
 

24.000   
 

  
 

  
 

111601 
10 

EDV – D027 
Sophos UTM Manager 
zentrale Firewall-Verwaltung 

100  500       
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

111601 
10 

EDV – D028 
Software E-Mail-Archivierung 

100  8.800  1.100  1.100  1.100 

 

111702 
23 

Vertragswesen – V006 
Verkauf Wald Forsten 
Holzlagerplatz 

107 8.000        

111702 
23 

Vertragswesen – V011 Ankauf Grund und 
Boden bebauter Grundstücke 
Grunderwerbsteuer Magdeburger Str. 72 

107  300       

111702 
23 

Vertragswesen – V012 Verkauf Grund 
und Boden bebauter Grundstücke 
Bauhofgelände Lüneburger Straße 

107 
    

108.000       

111702 
23 

Vertragswesen – V013  Ankauf Grund 
und Boden des Infrastrukturvermögens 

107 
   

20.000 
 

20.000 
 

20.000 

111702 
23 

Vertragswesen – V015 
Ankauf Grundstücke in Entwicklung 

107  130.000       

111702 
23 

Vertragswesen – V016 
Verkauf Grundstücke in Entwicklung 

107 78.200 18.200 20.000  20.000  20.000  

 

111703 
23 

GLM- H029 
Sicherung/Sanierung Rathaus 
Programm Stadtumbau Ost 
ab 2019 neu im Ergebnishaushalt, 
Erhaltungsmaßnahmen! 

110         

111703 
23 

GLM – H064 
Gebäude und Aufbauten auf bebauten 
Grundstücken 
Klimaanlage Trauzimmer Rathaus 

112  55.000       

111703 
23 

GLM – H092 
Sicherung/Sanierung Rathaus 
Programm Städtebaul. DMS/Altstadtkern 
ab 2020 neu im Ergebnishaushalt, 
Erhaltungsmaßnahmen! 

110         
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

111703 
23 

GLM – X028 Technische Anlagen 
Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz 

112  1.800       

111703 
23 

GLM – X031 Technische Anlagen 
Umbau Heizung Vereinshaus 
Siebeneichen 
(Realisierung über Eigenbetrieb 
Kindertagesstätten / KEZ Siebeneichen) 

112  15.200       

 

111801 
ST 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – D031 
Software 
Update Salzwedel-Website; Anpassung 
an neues TYPO3-System notwendig 

116  15.500       

 

122101 
33 

Gefahrenabwehr – F051 
Fahrzeuge 
Kauf Gebrauchtfahrzeug für Sachgebiet 
Gefahrenabwehr 

126  18.000       

 

122501 
33 

Verkehrsangelegenheiten – A057 
Parkscheinautomaten 
Komplettbeschaffung in 2021, um 
einheitliches System zu erhalten 

133      60.000   

 

122702 
33 

Personenstandswesen – A091 
Sammelposten 

140  700       
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A029 
Sammelposten 

145  26.000  20.000  15.000  15.000 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A072 
BGA, Abstützsystem Fw. Seeben 

145   2.300    
 

  
 

  
 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A096 
BGA über 1.000 € allgemein 
Defibrillator OFw Jeebel 
(über Spenden finanziert) 

145 1.100 1.100       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A102 
BGA, Umrüstung BOS-Digitalfunk; 
Landesförderung 400 €/Gerät 

145 39.600 182.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A103 
BGA, Handsprechfunkgeräte 
Fw. Rockenthin, Gr. Chüden, Tylsen 

145  
3.300 

 
 

      

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A104 
BGA, Lichtmastanlage Fw. Benkendorf 

145  1.600       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A105 
BGA, Lichtmastanlage Fw. Steinitz 

145  1.600       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A106 
BGA, Mobiler Notstromgenerator 

146  30.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A107 
BGA, Sprungpolster Fw. Salzwedel 

146  9.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A108 
BGA, Faltbehälter 5.000 l Fw. Salzwedel 

146  1.400       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A109 
BGA, Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel 

146  3.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – A110 
BGA, Dekontaminationsdusche 

146  4.500       
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F004 
Fahrzeuge, MTW Fw. Salzwedel 
HAR aus 2018 = 35.000 € verfügbar 

146   
 

  14.000         

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F006 
Fahrzeuge, HLF 10 Fw. Pretzier 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Verpflichtungsermächtigung aus 2018 
für 2019 

146 145.000 
425.000 

VE 
aus 2018 

      

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F007 
Fahrzeuge, TLF 4000 Fw. Salzwedel 

147       150.000 401.000 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F046 
Fahrzeuge, Kehrmaschine Fw. Salzwedel 

147  15.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F052 
Ersatzbeschaffung Drehleiter 
Fw Salzwedel 
Verkauf Altfahrzeug bei Neubeschaffung 

147     

Verkauf 
20.000 

Förderung 
270.000 

730.000   

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F054 
Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW 
Fw Salzwedel (Gebrauchtfahrzeug) 

147  20.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – F055 
Fahrzeuge, MTF Feuerwehr 
Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan 

148  48.000       
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – X022 
Techn. Anlagen 
Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz 

148  8.300       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – X023 
Techn. Anlagen 
Löschbrunnen OT Brewitz 

148  40.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – X024 
Techn. Anlagen 
Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz 

148  3.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – X029 
Techn. Anlagen 
Löschbrunnen OT Bombeck 

148  30.000       

126101 
33 

Brandschutz-Gefahrenabwehr – X030 
Techn. Anlagen 
Löschbrunnen OT Brietz 

148  30.000       

 
126201 

33 
Brandschutz-Gefahrenvorbeug. – A016 
BGA, Zelt Jugendwehr Pretzier 

152  1.600       

126201 
33 

Brandschutz-Gefahrenvorbeug. – A027 
Sammelposten 

152  2.000       
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Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

211101 
10 

Grundschulen – A030 
Sammelposten 

157   23.000   17.000   17.000 
 

17.000 

211101 
10 

Grundschulen – A069 Betriebsvorricht. 
Außenspielgeräte GS Pretzier 

157  10.000       

211101 
10 

Grundschulen – A070 Betriebsvorrricht. 
Außenspielgeräte GS Jenny Marx 

157     
 

5.000 
    

211101 
10 

Grundschulen – A092 
BGA, u.a. Sonnenschirme Perver GS 

157  12.000  2.000  2.000  2.000 

211101 
10 

Grundschulen – A112 
BGA + Sammelposten 
IKT-Ausstattungen Grundschulen 
Laptops, Digitale Tafeln, Medienwagen, 
Zubehör 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung 

158  
155.500 

93.000 
      

211101 
10 

Grundschulen – A118 Betriebsvorricht. 
Außenspielgeräte GS Lessing 

158  15.000       

211101 
10 

Grundschulen – A119 Betriebsvorr. 
Schulküche GS Lessing 

158  6.500       

211101 
10 

Grundschulen – D029 
DV-Software; Website GS Lessing 

158  600       

211101 
10 

Grundschulen – D030 
DV-Software; Website GS Pretzier 

158  600       

 

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H024 Hochbau 
Energetische Sanierung GS Lessing 
(STARK III-Vorhaben/EFRE) 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Verpflichtungsermächtigung für 2020 

163 206.500 295.000 642.200 
1.010.900 

VE aus 2019 
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Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H025 Hochbau 
Energetische Sanierung GS Henningen 
(STARK III-Vorhaben/ELER) 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Verpflichtungsermächtigung für 2020 

163 350.000 450.000 406.900 
639.700 

VE aus 2019 
    

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H033 
Brandschutzmaßnahmen Perver GS 
Hier Veranschlagung der Zuwendung aus 
Richtlinie Schulinfrastruktur; 
HAR aus Vorjahren = 85.000 € verfügbar 

163 76.500        

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H038 
Brandschutzmaßnahmen GS Pretzier 
Hier Veranschlagung der Zuwendung aus 
Richtlinie Schulinfrastruktur; 
HAR aus Vorjahren =123.000 € verfügbar 

163 110.700        

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H040 
Zweiter Fluchtweg GS Jenny Marx 
Brandschutzmaßnahmen 
Hier Veranschlagung der Zuwendung aus 
Richtlinie Schulinfrastruktur: 
HAR aus Vorjahren = 89.500 € verfügbar 

163 80.500        

211102 
23 

Grundschulen/GLM– H054 Hochbau 
Ausbau Bodenraum Perver GS 

163   
  

 
 

  15.000    
 

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H066 
Elektroinstallation Perver GS 
Förderung aus Richtlinie 
Schulinfrastruktur 
Verpflichtungsermächtigung für 2020 

164   241.200 
268.000 

VE aus 2019 
    

211102 
23 

Grundschulen/GLM – H067 
Elektroinstallation GS Lessing 
Förderung aus Richtlinie 
Schulinfrastruktur (Restbetrag!) 
Verpflichtungsermächtigung für 2020 

164   132.500 
305.000 

VE aus 2019 
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Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

211102 
23 

Grundschulen/GLM – X025 
Techn. Anlagen 
Inhouse-Verkabelung für IKT-
Maßnahmen an allen Grundschulen 
(vorbereitende Maßnahme, ggf. 
Förderung aus „Digitalpakt Schulen“ des 
Bundes möglich) 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung 

165   200.000   
  

      

 

253101 
60 

Tierpark – A035 
Sammelposten 

172      1.000       

253101 
60 

Tierpark – H051 Hochbaukosten 
Zaunanlagen / Unterkünfte 
LEADER-Projekt 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 

172 72.000 90.000 16.000 20.000     

 

272101 
40/10 

Bibliothek – A093 
Sammelposten / Fördermittel 
Technik-Ausstattungen im Projekt 
„Bibliothek –Schule“ 

177 1.800 2.800       

 

315401 
33 

Obdachlosenunterkunft – A056 
Sammelposten 

200  1.000       

 

366101 
60 

Kinderspiel- und Bolzplätze – A037 
Austausch alter Spielgeräte 

213  25.000   25.000   25.000    

366101 
60 

Kinderspiel- und Bolzplätze – A114 
Spielgeräte Spielplatz Leißmühle 
LEADER-Projekt 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 

213 26.400 33.000 52.000 65.000     
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Produkt 
Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

366101 
60 

Kinderspiel- und Bolzplätze – A120 
Spielplatz Rockenthin 

213 10.400 10.400       

 

424101 
10 

Sportanlagen – A004 
Sammelposten 

224      5.000      5.000 

424101 
10 

Sportanlagen – A079 
BGA über 1.000 € netto 

224         2.000    

 

424102 
23 

Sportanlagen/GLM – H055 
Sanierung Sanitärbereiche Stadion 

228  22.500       

424102 
23 

Sportanlagen/GLM – H056 
Zaunbau Stadion 

228  65.000       

424102 
23 

Sportanlagen/GLM – H057 Hochbau 
Turnhalle Henningen (Tore) 

228  20.000       

424102 
23 

Sportanlagen/GLM – H065 Hochbau 
Sanierung Seelenbinder-Stadion 
Veranschlagung von 10% der 
ursprünglichen Kosten 
SPERRVERMERK i.H.v. 6.300 € 
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung; 
zusätzlich 25.000 € Planungskosten für 
schrittweise Sanierung 

228  
6.300 

25.000 
 130.400  54.000  21.100 

424102 
23 

Sportanlagen/GLM – X021 
Techn. Anlagen 
Erneuerung Flutlichtanlage Stadion 

228  132.000       

 

424201 
10 

Bäder – A025 
Sammelposten 

233      3.000      1.500 

424201 
10 

Bäder – A094 
BGA über 1.000 € netto 

233    3.500    3.500 
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Amt 

Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

424202 
23 

Bäder/GLM – A087 
Wärmebänke Hallenbad 

237    18.000     

424202 
23 

Bäder/GLM – H013 
Grundsanierung Waldbad Liesten 
Veranschlagung von 10% der Ausgaben 
für ursprüngliche Komplettsanierung 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung 

237  9.500  77.800  65.900  29.200 

 

511201 
60 

Räumliche Entwicklung – S100 
Ausgleichsbeiträge verschiedener 
Maßnahmen aus dem Programm 
Städtebaulicher Denkmalschutz 

244 150.000  650.000      

 

523101 
60 

Denkmalpflege – H028 
Stadtmauer 
ab 2019 neu im Ergebnishaushalt, 
Erhaltungsmaßnahmen! 

252         

 

541101 
60 

Gemeindestraßen – A116 
BGA + Sammelposten 
Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar 
Sitzmöbel, Papierkörbe usw. 

267  
20.000 

5.000 
 7.000  7.000  7.000 

541101 
60 

Gemeindestraßen – A117 
BGA, Touristische Wegweisung und 
Beschilderung 
Ertüchtigung/Ergänzung der inner-
örtlichen Wegweisung zu tourist. Zielen 
und Einrichtungen 

267  8.000  10.000  10.000   

541101 
60 

Gemeindestraßen – B005 
Brücke 72 Stadtpark 

267    52.000     

541101 
60 

Gemeindestraßen – B006 
Brücke 73 Stadtpark 

267      100.000   
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

541101 
60 

Gemeindestraßen – S010 
Altperverstr. (Am Chüdenwall bis Kreisel) 
Zuweisung/Beiträge/Erstattung – 
Bauausgaben 
HAR aus Vorjahren= 950.000 € verfügbar 
Kostensteigerung nach Vorlage 
Ausschreibungsergebnis; 
Erstattung vom VKWA (vorauss. 2020) 

267 

427.500 
Zuweisung 

243.500 
Beiträge 

510.000 

243.500 
Beiträge 

71.200 
Erstattung 

     

541101 
60 

Gemeindestraßen – S015 
Chüdenstraße 
Förderung Städtebaul. Denkmalschutz – 
Bauausgaben 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Verpflichtungsermächtigungen für 
2020, 2021 und 2022 

268   
8.000 
8.000 

Zuweisungen 

20.000 
VE aus 2019 

66.700 
66.700 

Zuweisungen 

166.800 
VE aus 2019 

21.300 
21.300 

Zuweisungen 

53.200 
VE aus 2019 

541101 
60 

Gemeindestraßen – S016 
Wollweberstraße 
Zuweisungen Städtebaul. Denkmalschutz  

268 
21.300 
21.300 

Zuweisung 
       

541101 
60 

Gemeindestraßen – S018 
Am Roten Turm (Verlängerung) 
Beiträge – Bauausgaben 

268    430.000 
320.000 
Beiträge 

   

541101 
60 

Gemeindestraßen – S019 
Lönsstraße (Schillerstr. bis Kreuzung 
Tuchmacherstr.) 
Beiträge – Bauausgaben  

268    200.000 
90.000 

Beiträge 
   

541101 
60 

Gemeindestraßen – S029 
Südbockhorn 
Zuweisung/Beiträge/Erstattung – 
Bauausgaben 
HAR aus Vorjahren = 80.000 € verfügbar 
Kostensteigerung nach Vorlage 
Ausschreibungsergebnis; 
Erstattung von VKWA u. Avacon 

268 
269 

744.300 
Zuweisung 

376.500 
Beiträge 

1.985.000 

403.200 
Beiträge 

25.000 
Erstattung 
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2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

541101 
60 

Gemeindestraßen – S031 
Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-
Gaedcke-Straße) 
Beiträge - Bauausgaben 

269    8.000  310.000 232.500  

541101 
60 

Gemeindestraßen – S052 
An der Mönchskirche – Bauausgaben  
Auszahlung nur bei Finanzierung durch 
Ausgleichsbeträge zu 100% - 
siehe 511201S100 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung 

269  40.000       

541101 
60 

Gemeindestraßen – S053 
Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße / 
Maßnahme mit LSBB Stendal 
Zuwendung nach kommunaler 
Straßenbauförderung (Maßnahme 
abgerechnet) 

269 54.800        

541101 
60 

Gemeindestraßen – S054 
Burgstraße südlicher Abschnitt 
Zuweisungen – Bauausgaben 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Förderung Städtebaul. Denkmalschutz 
Verpflichtungsermächtigungen für 
2020 und 2021 

269 
10.000 
10.000 

Zuweisung 
25.000 

80.000 
80.000 

Zuweisung 

200.000 
VE aus 2019 

72.000 
72.000 

Zuweisung 

180.000 
VE aus 2019 

  

541101 
60 

Gemeindestraßen – S059 
Kleine Straße 
Zuweisungen – Bauausgaben 

270     
6.000 
6.000 

Zuweisungen 
15.000 

60.000 
60.000 

Zuweisungen 
150.000 

541101 
60 

Gemeindestraßen – S067 
Ackerstraße 
Beiträge – Bauausgaben 

270    40.000 312.500 1.210.000 312.500  

541101 
60 

Gemeindestraßen – S068 
Am Chüdenwall 
Bauausgaben 

270    585.000     
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Produkt Projekt / Bezeichnung Seite 
2019 2020 2021 2022 

Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

541101 
60 

Gemeindestraßen – S069 
Wege am Rathausturmplatz 
Zuweisungen  – Bauausgaben  
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Förderung Städtebaul. Denkmalschutz 
Verpflichtungsermächtigung für 2020 

270   
24.000 
24.000 

Zuweisung 

60.000 
VE aus 2019 

    

541101 
60 

Gemeindestraßen – S070 
Ausbau L 6 Ortslage Henningen 
(Gemeinschaftsprojekt) 
Zuweisungen – Bauausgaben 

270 9.900 15.000 66.000 100.000 323.400 490.000   

541101 
60 

Gemeindestraßen – S072 
Mühlenweg Brietz (Erweiterung) 
Bauausgaben 
Beiträge erst ab 2023 

270    3.500  140.000   

541101 
60 

Gemeindestraßen – S079 
Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel 
Bauausgaben 

271  34.500       

541101 
60 

Gemeindestraßen – S080 
Ausbau Kreisstraße Groß Chüden 1.BA 
(Stadtanteil) 
Bauausgaben 
Kostenanteil an den Vorhabenträger 
Altmarkkreis Salzwedel 

271  8.000  10.000     

 



Seite 49 

 

Hansestadt Salzwedel – Haushalt 2019  -  VORBERICHT – Stadtratsbeschluss 12.06.2019 
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Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

541101 
60 

Gemeindestraßen – W001 
Südliche Ludwig-Frank-Straße 
Beiträge – Bauausgaben 
Grundstückszufahrten und 
Rückabwicklung Kaufvertrag 

271 17.400 
3.000 

17.400 
      

541101 
60 

Gemeindestraßen – W002 
WG Sienauer Weg 
Bauausgaben 
Grundstückszufahrten 

271  5.000       

541101 
60 

Gemeindestraßen – W003 
WG Nördliche Arendseer Straße 
Beiträge 

271 71.300        

 

545102 
60 

Winterdienst – F021 
Fahrzeuge, Winterdienst-Anbaugeräte 
Ersatzbeschaffungen 

281      25.000   
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Projekt / Bezeichnung Seite 
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Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

 

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – A042 
Sammelposten 

285  500  500  500  500 

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – A043 
Weihnachtsbeleuchtung 
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung 

285  20.000    10.000   

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – S041 
Groß Wieblitz 
Beiträge 

285 20.000        

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – S075 
Winckelmannstraße (Am Landwehrwall – 
Am Roten Turm) 
Beiträge – Bauausgaben 

285    15.000 9.000    

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – S078 
Umverlegung Netzanschlüsse Ortsteile 
Bauausgaben 

285  5.000       

545103 
60 

Straßenbeleuchtung – S081 
Hoyersburger Straße/Ortsausgang 
Bauausgaben 

286  34.000       

 

551101 
60 

Öffentliches Grün – A034 
Sammelposten 

294  3.000  3.000  3.000  3.000 

551101 
60 

Öffentliches Grün – F012 
Mulcher, Rasenmäher 

294  4.000  4.000  4.000  4.000 
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Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. 

553101 
23 

Bestattungswesen – A028 
Sammelposten 

303  2.000  2.000  2.000  2.000 

553101 
23 

Bestattungswesen – A089 
BGA, Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof 

303  16.000       

553101 
23 

Bestattungswesen – H049 
Bauausgaben, Zaunbau Friedhof Brietz 

303  4.200       

553101 
23 

Bestattungswesen – S062 
Bauausgaben, Wegebau Perver Friedhof 
HAR aus 2018 = 25.500 € verfügbar 

303    60.000     

 

554101 
60 

Natur- und Baumschutz – A033 
Sammelposten 

311  2.500  2.500  2.500  2.500 

 

573101 
23 

Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, 
Festplätze) – A008 
Sammelposten 

323  2.000  2.000  2.000  2.000 

573101 
23 

Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, 
Festplätze) – H058 
Sanierung Sanitärbereiche/Umkleiden 
Kulturhaus OT Langenapel 
RELE/Dorferneuerung-Projekt 
neu im Ergebnishaushalt, 
keine Investition! 

321         

573101 
23 

Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, 
Festplätze) – H059 
Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz 
Zuweisung – Bauausgaben 
RELE/Dorferneuerung-Projekt 
SPERRVERMERK 
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung 
Maßnahmen zur Dämmung im 
Ergebnishaushalt! 

321 
323 

11.300 
Zuweisung 

15.100       
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573104 
40 

Kulturhaus – A074 
BGA Technik über 1.000 € netto 

330    5.000     

573104 
40 

Kulturhaus – A075 
Sammelposten 

330    1.500  1.500  1.500 

 

575101 
40/ST 

Tourismus – A077 
Sammelposten 

341  3.000  1.000  1.000  1.000 

575105 
40/ST 

Tourismus – A115 
Pop-up-Hinweissystem Tourist-
Information 

341  7.000       

 

611101 
20 

Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen -
Z001 
Investitionspauschale nach § 16 FAG 
2019 – 2021 einschließlich der 
zusätzlichen Zuweisung aus der 
Maßnahme 
„Kommunaler Investitionsimpuls“ 

345 1.170.700  1.170.000  1.172.300  1.013.400  

 

 

Summen 
>>> vgl. Finanzplan Seite 67, Zeilen 19 bzw. 22 

4.566.500 5.879.300 4.363.700 4.757.900 2.934.600 3.872.800 1.891.000 923.600 

Saldo Investitionen und deren Finanzierung – ohne Kredite 
>>> vgl. Finanzplan Seite 67, Zeile 23 

-1.312.800 -394.200 -938.200 +967.400 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2019    2.503.600  346.800  53.200 
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Nachrichtliche Darstellung der Entwicklung zum  „Saldo Finanzhaushalt“ sowie Darstellung der Kreditermächtigung/Kreditaufnahme 

 

 2019 2020 2021 2022 

Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 
(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Seite 67, Zeile 16) 

-295.400 1.876.200 324.400 579.500 

abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite 
ohne Umschuldungen 

-1.420.500 -1.370.300 -1.319.500 -902.500 

= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen“ -1.715.900 +505.900 -995.100 -323.000 

 
Saldo Investitionen und deren Finanzierung -1.312.800 -394.200 -938.200 +967.400 

zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – 
Tilgungen“ 

-1.715.900 +505.900 -995.100 -323.000 

verbleibt -3.028.700 +111.700 -1.933.300 +644.400 

+ Kreditaufnahme (2019) 
vgl. § 2 Haushaltssatzung 2019 

1.312.800 - - - 

Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme 
= Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) 

= „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr“ 
>>> Finanzplan 2019, Seite 67, Zeile 28 

-1.715.900 +111.700 -1.933.300 +644.400 

 

 

Aus der Übersicht ist ersichtlich, dass im Haushaltsjahr 2019 ein negativer Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zu verzeichnen ist 

und in Folge keine Mittel verfügbar sind, welche die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen decken. Diese Tatsache würde einen 

Verstoß gegen den § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA darstellen und gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA zur Verpflichtung führen, ein 

Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Allerdings tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA gem. Artikel 11 des Gesetzes vom 

22.07.2018 erst am 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

An dieser Stelle sei die Anmerkung erlaubt, dass bei den veranschlagten Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen gem. Kommunalabgabengesetz 

Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) von der aktuellen Gesetzeslage ausgegangen wurde, nach der diese Beiträge zu erheben sind. Derzeit wird in der 

politischen Diskussion eine Änderung dieser Norm durch den Landtag diskutiert, ein Ergebnis steht aus. In der Haushaltsplanung 2019 bis 

2022 sind für verschiedene Investitionen im Straßenbau und in der Straßenbeleuchtung Anliegerbeiträge von insgesamt 2.563.200 € 

veranschlagt, die es bei einem Wegfall der Erhebungspflicht zu kompensieren gilt. Wie dies erfolgen könnte, ist derzeit ebenfalls noch unklar. 
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Verpflichtungsermächtigungen 

 

Im Haushaltsplan 2019 sind die folgenden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, >>> 

vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 399. 

 

Zieljahr der VE 2020 2021 2022 

211102H024 

Energetische Sanierung GS Lessing 
1.010.900 €   

211102H025 

Energetische Sanierung GS Henningen 
639.700 €   

211102H066 

Elektroinstallation Perver GS 
268.000 €   

211102H067 

Elektroinstallation GS Lessing 
305.000 €   

541101S015 

Chüdenstraße 
20.000 € 166.800 € 53.200 € 

541101S054 

Burgstraße südlicher Abschnitt 
200.000 € 180.000 €  

541101S069 

Wegebau Rathausturmplatz 
60.000 €   

Summe Verpflichtungsermächtigungen 
2.503.600 € 346.800 € 53.200 € 

2.903.600 € 

 

Alle vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden auf Grund der beabsichtigten 

Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen. 

 

 

Sperrvermerke 

 

Durch § 6 der Haushaltssatzung ist festgelegt, dass Sperrvermerke, die in Zusammenhang mit 

der Bewilligung von Zuweisungen (Fördermitteln) stehen, mit der Bewilligung dieser 

Zuweisungen entfallen - § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung. 

 

Sperrvermerke mit anderen Bedingungen bzw. allgemeine Sperrvermerke können nur durch 

einen Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden - § 6 Satz 1 der Haushaltssatzung. 

 

Die eingerichteten Sperrvermerke sind in den vorhergehenden Seiten dieses Vorberichtes 

sowie in den Teilergebnisplänen und in der Planung der Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen bei den jeweiligen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen durch 

den Hinweis „SPERRVERMERK“ gekennzeichnet.  

 

 

Zweckbindungsvermerke und Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise) 

 

Gem. § 17 KomHVO besteht die Möglichkeit, Zweckbindungsvermerke einzurichten. Mit diesen 

Vermerken kann festgelegt werden, dass bestimmte Erträge/Mehrerträge sowie 

Einzahlungen/Mehreinzahlungen dazu berechtigen, zusätzlichen Aufwendungen bzw. 

zusätzlichen Auszahlungen zu leisten. Dies ist z.B. für Produkte vorgesehen, bei denen 

erfahrungsgemäß ein Aufkommen aus Spenden und Sponsoring zu verzeichnen ist (z.B. in den 

Bereichen Brandschutz, Grundschulen, Spielplätze). 

 

Die realisierten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen dann zu Mehraufwendungen 

bzw. Mehrauszahlungen in gleicher Höhe, ohne dass es zu über- bzw. außerplanmäßigen 

Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 105 KVG LSA kommt. 
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Solche Zweckbindungsvermerke werden bedarfsweise eingerichtet. 

 

Aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung wird weiterhin durch § 18 KomHVO die 

Möglichkeit eröffnet, sogenannte Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise) einzurichten. 

Dabei gilt grundsätzlich, dass die Aufwendungen eines Budgets (hier: Teilhaushaltes / Amtes) 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Der Haushaltsplan kann davon abweichendes 

bestimmen. Dies ist in der folgenden Tabelle (nächste Seite) entsprechend vermerkt. 

 

Mit der Planung 2018 wurden die folgenden Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise 

mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ansätze) eingerichtet, die auch ab der 

Haushaltswirtschaft 2019 gelten: 

 

MB 101 Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets 

MB 102 Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets 

MB 110/THH10 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt 

o mit Ausnahme der Grundschulbudgets 

o mit Ausnahme der Budgets der Ortschaften 

MB 114/THH14 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 14 RPA 

MB 120/THH20 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt 

MB 123/THH23 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt 

MB 130/THH30 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt 

MB 133/THH33 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt 

MB 140/THH40 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt 

MB 160/THH60 alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt 

o mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 

511201 Räumliche Entwicklung 

o mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 

541101 Gemeindestraßen 

MB 161 alle Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung 

(Stadtumbau-Ost-Maßnahmen Dritter) 

MB 162 alle Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen 

(Kostenbeteiligungen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz) 

MB 180/THHST alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle 

Die MB 110, 114, 120, 123, 130, 140, 160 und 180 beinhalten nicht 

- die Personalaufwendungen (separat in MB 101), 

- die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in MB 102) sowie 

- Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Transferaufwendungen, für die 

Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind! 

MB 210/THH10 alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt 

MB 220 alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite 

MB 223/THH23 alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 

Liegenschaftsamt 

MB 233/THH33 alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt 

MB 240/THH40 alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt 

MB 260/THH60 alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt 

MB 280/THHST alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle 

 

 

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter 

 

Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des 

Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt 

werden. 

Die Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan 

sind hierfür 2.500 € (jeweils 2019 – 2022) veranschlagt. 
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Zulässige bzw. eingerichtete Mittelübertragbarkeits-Möglichkeiten 

 

Gemäß  § 19 KomHVO  

o können Planansätze des Haushaltsjahres gem. Absatz 1 der Norm ganz oder teilweise 

für übertragbar erklärt werden; sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres 

verfügbar. In den Erläuterungen dieses Vorberichtes (Ergebnishaushalt) sind die 

eingerichteten Vermerke dargestellt. 

o sind die Ermächtigungen gem. Absatz 2 der Norm bei Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen übertragbar bzw. bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 

Zahlung verfügbar. 

Für den Bedarfsfall werden Haushaltsausgabereste gebildet und stehen im Folgejahr zur 

Verfügung. 

 

 

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf 

 

Der Schuldenstand – resultierend aus Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – 

ist weiter rückläufig. Die Hansestadt Salzwedel wird möglichst die weitere Verringerung des 

Schuldenstandes verfolgen. 

 

Für das Haushaltsjahr 2019 ist es erforderlich, einen neuen Kredit in Höhe von 1.312.800 € 

aufzunehmen, um die erforderlichen Investitionen finanzieren zu können. Dieser Betrag führt 

jedoch nicht zu einer Netto-Neuverschuldung. 

Gem. § 99 Abs. 5 KVG LSA dürfen Kommunen Krediten nur aufnehmen, wenn eine andere 

Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.  

 

Allerdings nimmt die Hansestadt Salzwedel am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des 

Landes Sachsen-Anhalt STARK II teil. Im Zeitraum vom 30.01.2012 bis 30.01.2016 wurden 

insgesamt sechs Umschuldungen über dieses Programm durchgeführt, das Gesamtvolumen 

betrug 13.933.310 €, von denen das Land Sachsen-Anhalt eine Sofortentschuldung von 

insgesamt 4.179.993 € (= 30%) gewährt hat. 

Die Rest-Verbindlichkeiten der Darlehen werden entsprechend der Laufzeit von jeweils 10 

Jahren in den Jahren 2022 bis 2026 vollständig getilgt sein.  

 

Für die Laufzeit des STARK-II-Programmes 2012 bis 2026 ist die Hansestadt Salzwedel eine 

sogenannte Konsolidierungspartnerschaft mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt 

als Darlehnsgeber eingegangen. Innerhalb des benannten Zeitraumes sollen keine 

Neuverschuldungen vorgenommen werden, damit das Entschuldungsprogramm seine 

entlastende Wirkung entfaltet. 

 

Durch einen Erlass des MI vom 09.03.2017 (Az. 32.11-10401/1) wird allerdings die Möglichkeit 

eröffnet, in Zeiten der Niedrigzinsphase – die aktuell anhält -  eine Genehmigung von 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu erwirken. Allerdings 

sind dafür strenge Rahmenparameter gesetzt: 

1. Die antragstellende Kommune muss finanzschwach sein. Dem Erlasstenor folgend liegt 

eine Finanzschwäche vor, wenn die Kommune über ein akzeptiertes 

Haushaltskonsolidierungskonzept oder eine von der Kommunalaufsichtsbehörde 

akzeptierte Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätsvolumens verfügt 

(Liquiditätskonzept). Ein solches Konzept hatte der Stadtrat am 04.05.2016 

beschlossen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.  

2. Die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen müssen unabweisbar bzw. 

unaufschiebbar sein. Es sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche anzustellen und 

nachvollziehbare Begründungen vorzulegen. Fortsetzungsmaßnahmen haben den 

Vorrang vor Neuinvestitionen. 

3. Die wirtschaftliche Situation der Kommune darf sich durch die zusätzliche Belastung – 

durch Zinsen, Tilgung dgl. – nicht verschlechtern (rentierliche Kredite) 

4. Pflichtige Aufgaben haben grundsätzlich Vorrang vor freiwilligen Aufgaben. 
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Im Erlasstext werden beispielhaft die folgenden Investitionen erwähnt: 

o „Investitionen in kostendeckende abgaben- oder entgeltfinanzierte Einrichtungen 

o Straßen, bei grundhafter Erneuerung von einzelnen Abschnitten statt regelmäßiger 

Ausbesserungsarbeiten 

o Schulen, Kindertagesstätten  und Verwaltungsgebäude 

o Brandschutz: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und anderer 

Ausrüstungsgegenstände, Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern“ 

 

Sofern die Kommunalaufsichtsbehörde die beantragte Kreditgenehmigung erteilt, führt dies 

nicht zu einer Sanktionierung im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II. 

 

 

 

Erläuterungen zur Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit von bedeutenden Positionen des 

Investitionshaushaltes 2019 (Auswahl, nicht abschließend!): 

 

 

111601.diverse Maßnahmen – EDV – Ausstattungen, Lizenzen, Software 

>>> Seiten 35/36 sowie 98 - 100 

 Ansatz gesamt: 155.700 € 

Hierbei handelt es sich um so genannte Funktionsaufgaben zur Sicherstellung des 

allgemeinen Dienstbetriebes der Verwaltung. Die Beschaffung von Software, Lizenzen, 

EDV-Sicherungssystemen (z.B. Firewall) ist unabdingbar notwendig, damit die 

Verwaltungsaufgaben erfüllt werden können. 

 

126101.A102 – Brandschutz, Umrüstung BOS-Digitalfunk  >>> Seiten 38 / 145 

Ansatz: 182.000 € abzgl. Landesförderung -39.600 € = 142.400 € Eigenanteil 

Die vorhandenen bzw. im Einsatz befindlichen Handfunkgeräte im Digitalfunk der 

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind nicht mehr für neue 

Softwareversionen geeignet und müssen bis zum 31.12.2010 ersetzt werden. Insofern 

ist diese Umrüstung zwingend erforderlich. 

Für die bei den Feuerwehren der Hansestadt Salzwedel im Einsatz befindlichen 99 

Geräte hat das Innenministerium eine einmalige Förderung – begrenzt auf 400 € je 

Gerät – angekündigt. Es verbleibt ein aufzubringender Eigenanteil von 142.400 €.  

 

126101.F006 – Brandschutz, Beschaffung HLF 10 für Fw. Pretzier  >>> Seiten 39 / 146-147 

Ansatz: 425.000 € abzgl. Landesförderung -145.000 € = 280.000 € Eigenanteil 

- Durchführung der Menschenrettung 

- Durchführung einfacher technischer Hilfeleistung 

- Absicherung von Einsatz- bzw. Unfallstellen, Ausleuchten von Einsatzstellen 

- Einsatz bei Unwetterlagen (Starkregen, Sturmschäden) 

- Belüften verrauchter Bereiche 

Die Fahrzeugbeschaffung ist für den Ausrückebereich notwendig. Zudem liegt für die 

eingestellte Landesförderung bereits ein Bewilligungsbescheid vor. 

 

 

541101.S029 – Gemeindestraßen, Ausbau Südbockhorn >>> Seiten 46 / 268-269 

Ansatz: 1.985.000 € abzgl. Zuweisung über Altmarkkreis (744.300 €) und 

Anliegerbeiträge 2019 (376.500 €) = 864.200 € Eigenanteil in  2019! 

Diese Straße soll einen grundhaften Ausbau erfahren, eine erhebliche Zuwendung ist 

angekündigt und soll genutzt werden. 

Der Südbockhorn erfüllt eine Zubringer- bzw. Verbindungsfunktion im westlichen 

Stadtbereich zwischen den dort gelegenen Ortsteilen, den Gewerbegebieten und der 

Kernstadt. Die Straße hatte eine Herabstufung von einer Landesstraße (L 8) erfahren, 

eine geringere Bedeutung für den innerörtlich fließenden Fahrzeugverkehr kann 

allerdings nicht festgestellt werden. 
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Auf Grund des schlechten baulichen Gesamtzustandes im öffentlichen Verkehrsraum 

kann dieser nur bedingt befahren werden: Infolge wurde eine teilweise 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h verkehrsrechtlich angeordnet, um das 

Unfallrisiko zu senken. Die Nebenverkehrsanlagen sowie der Straßenkörper sind nicht 

verkehrssicher. Straßenschäden" prägen" die Verkehrsanlage in ihrer Gesamtheit. Eine 

Instandsetzung ist nicht wirtschaftlich, um den geforderten Anforderungen an 

Verkehrsflächen und  -anlagen (Verkehrssicherungspflicht  als Straßenbaulastträger) 

gerecht zu werden. Bislang anfallende Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten 

können nach einem grundhaften Ausbau gespart werden. 

 

 

Tilgungen der Kommunalkredite / Schuldenstand: 

 

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die dargestellten 

Kreditaufnahmen 2018 (derzeit noch nicht erfolgt!) und 2019 (beantragt) sind berücksichtigt: 

 

Jahr Tilgungsleistungen davon STARK II 

2019 1.420.500 € 996.492,21 € 

2020 1.370.300 € 1.011.994,63 € 

2021 1.319.500 € 1.027.757,96 € 

2022 902.500 € 653.059,59 € 

 

Die Tilgung der Darlehen, die über das Programm STARK II umgeschuldet wurden, erfolgt mit 

einer außerordentlich hohen Leistung (ca. 10% p.a.). Dies belastet die Liquiditätslage sehr 

stark. Hier ist erst nach der vollständigen Tilgung der ersten STARK-II-Darlehen ab 2022 mit 

einer Entspannung zu rechnen. 

 

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel 

- per 01.01.2019       = 15.586.200 € 

- zzgl. der noch nicht aufgenommenen Kreditermächtigung 

aus der Haushaltssatzung 2018     +   1.022.300 €    

 

entwickeln sich die Schuldenstände voraussichtlich folgendermaßen (gerundete Werte) 

 

o 2019:  +1.312.800 €  - 1.420.500 €  = 16.500.800 € 

o 2020:     - 1.370.300 €  = 15.130.500 € 

o 2021:     - 1.319.500 €  = 13.811.000 € 

o 2022:     -    902.500 €  = 12.908.500 € 

 

 

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 01.01.2019 von 24.243 (Quelle: 

Einwohnermeldeamt Hansestadt Salzwedel) beträgt der Verschuldungsgrad je Einwohner zum 

Jahresbeginn 2019 = 643 Euro. 
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Bürgschaften 

 

Die Hansestadt Salzwedel hat in den 1990er Jahren Bürgschaften für Verbindlichkeiten der 

Beteiligung „Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH“ übernommen. Diese Kredite 

wurden durch das Unternehmen planmäßig getilgt, so dass die Bürgschaftsbelastung für die 

Hansestadt Salzwedel kontinuierlich abgenommen hat. 

In den Jahren 2018 bzw. 2019 hat das Unternehmen die entsprechenden Verbindlichkeiten 

durch außerordentliche Tilgungen vollständig ablösen können. 

Infolge dessen bestehen zum Jahresende 2019 keine Bürgschaften mehr. 

 

Bürgschaftsentwicklung: 

 

o Stand Jahresende 2016  3.099.691,87 € 

o Stand Jahresende 2017  2.679.157,88 € 

o Stand Jahresende 2018     599.575,91 € 

o Stand Jahresende 2019      0,00 € 

 

Im Falle einer eventuellen Gewährung neuer Bürgschaften und/oder Sicherheiten zugunsten 

Dritter bzw. Gewährleistungen gelten die Vorschriften des § 109 KVG LSA.  

 

 

Kassensituation / Liquiditätsbedarf 

 

Die folgenden Schaubilder zeichnen den Liquiditätsverlauf in den Haushaltsjahren 2017 und 

2018 nach. 

 

2017 

 

 
 

Im vorgenannten Zeitraum 2017 war am 6.4.2017 mit -11.296.701 € der tiefste 

Kassenbestandswert zu verzeichnen.  

Per 30.11.2017 wurde die gewährte Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 

2.620.000,00 € vollständig zurückgezahlt. 

 

Zum Jahresende 2017 verzeichnete die Stadtkasse einen Mittelbestand von -2.743.313,39 €. 
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2018 

 

 
 

Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage weiter verbessert 

und zum Jahresende den negativen Bereich verlassen hat. 

 

Zum Jahresende 2018 verzeichnete die Stadtkasse einen Mittelbestand von +809.857,84 €. 

 

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> Seite 67 Zeile 30 – ergibt sich ein voraus-

sichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von -2.465.253 € 

Dieser Betrag berücksichtigt jedoch nicht unterjährige, z.T. erhebliche Schwankungen, die aus 

Einzahlungs-Verzögerungen resultieren können. Beispiele für solche Verzögerungen sind u.a. 

- gewährte Stundungen, 

- Rückzahlungsverpflichtungen (u.a. Realsteuern) oder 

- (zunächst) erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen 

 

Nachfolgende Tabelle leitet gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA die Genehmigungsfreigrenze für den 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. Haushaltssatzung ab. Die Genehmigungspflicht 

besteht, wenn der Liquiditätsbedarf ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Das ist für den Planzeitraum 2019 bis 2022 

nicht gegeben. 

 

 

2019 2020 2021 2022 

Einzahlungen aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit 
35.222.000 € 34.789.500 € 33.282.800 € 32.025.700 € 

> davon ein Fünftel 7.044.400 € 6.957.900 € 6.656.560 € 6.405.140 € 

Liquiditätsbedarf = 

>>> Seite 67 Zeile 30 
2.465.252 € 2.353.553 € 4.286.853 € 3.642.453 € 

Unterschreitung 4.579.148 € 4.604.347 € 2.369.707 € 2.762.687 € 
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Wäre im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2022) die Genehmigungsgrenze gem. § 110 Abs. 2 

KVG LSA überschritten, müsste gem. § 100 Abs. 5 KVG LSA ein 

Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt werden. 

 

In § 4 der Haushaltssatzung erfolgt eine Festsetzung des Betrages von 6.500.000 € für den 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren 

zu können. 

Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die 

Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. 

 

 

Liquiditätsreserven 

 

Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO hat die Kommune Liquiditätsreserven vorzuhalten. Darunter 

versteht man Barmittel und kurzfristige Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere.  

 

Auf Grund der äußerst angespannten Liquiditätssituation in den Vorjahren und der 

Verpflichtung zu Investitionen bzw. zur Unterhaltung in das Anlagevermögen sind bei der 

Hansestadt Salzwedel derzeit keine Liquiditätsreserven vorhanden. Mit dem Aufbau von 

Liquiditätsreserven kann erst dann begonnen werden, wenn sich die Finanzausstattung der 

Gemeinden – vornehmlich im Bereich der Investitionen – durch Landeszuweisungen und/oder 

Zuwendungen verbessert und die zur Haushaltsgesundung eingeleiteten Maßnahmen 

entsprechend positive Folgeerscheinungen aufweisen. 

 

Daneben ist zu beachten, dass die laufende Anpassung von Normen erhebliche Aufwendungen 

verursacht, die keinen finanziellen Ausgleich durch den Finanzausgleich erfahren. Hier sollen 

beispielhaft die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die 

Einführung der sogenannten E-Rechnung erwähnt sein. 

 

Zudem sind auch Aufgabenübertragungen bzw. -zuwächse bei den Landkreisen – hier: 

Altmarkkreis Salzwedel – zu beachten. Sofern auch hier keine finanziell auskömmliche 

Kompensation erfolgt, wird dies zwangsläufig Auswirkungen auf die Bemessung der 

Kreisumlage entfalten. 

 

 

Ausstehende Jahresabschlüsse 2011 - 2018 

 

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 ist durch das Rechnungsprüfungsamt der 

Hansestadt Salzwedel erfolgt. Diese beiden Abschlüsse, die noch nach den Vorschriften der 

Kameralistik erstellt wurden, werden dem Stadtrat im Jahr 2019 zur Beratung und 

Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Der erste Jahresabschluss nach den Vorschriften der doppischen Haushaltsführung (2013) 

wurde durch die Kämmerei aufgestellt dem Rechnungsprüfungsamt übergeben. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die folgenden Jahresabschlüsse auf Grund der Erfahrungen mit dem 

Abschluss 2013 sukzessive erstellt und dem weiteren Prüfungs- und Beschlussverfahren 

zugeleitet werden. 

 

 

 

Hansestadt Salzwedel, 13.06.2019 

 

Olaf Meining 

Amtsleiter Kämmereiamt 
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Allgemeine Angaben und Daten für die Hansestadt Salzwedel 

 

o Gemeinde:   Hansestadt Salzwedel 

o Funktion:   Kreisstadt, Mittelzentrum 

o Gemeindeschlüssel:  15081455 

o Landkreis:   Altmarkkreis Salzwedel 

o Bundesland:   Sachsen-Anhalt 

 

o Einwohnerzahl:  24.243 am 01.01.2019 

(Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel) 

o Einwohnerzahl Statistik: 24.002 am 31.12.2017 

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt) 

o Fläche:   304,58 km² 

o Ortsteile:   49 

 

o Bundestagswahlkreis: 66 

o Landtagswahlkreis:  01 

 

 

o Anschrift:   An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel 

o Postfach:   PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel 

o Telefon:   03901/650 

o Fax:    03901/65-199 

o Mail:    rathaus@salzwedel.de  

o  Website:   www.salzwedel.de  

 

o Bürgermeisterin:  Sabine Blümel, parteilos, Amtszeit 2016-2023 

 

o Stadtrat:   36 Stadträte, Amtszeit 2014-2019 

Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (DIE LINKE) 

1. Stellvertreter: Dr. Bernd Kwiatkowski (CDU) 

2. Stellvertreter: Norbert Block (SPD & Für Salzwedel) 

 

o Fraktionen:   Fraktion DIE LINKE 

8 Mitglieder 

Vorsitzende: Ute Brunsch 

Fraktion SPD & Für Salzwedel 

 8 Mitglieder 

 Vorsitzender: Norbert Hundt 

CDU-Fraktion 

 7 Mitglieder 

 Vorsitzender: Peter Fernitz  

Fraktion Salzwedel Land 

 5 Mitglieder 

 Vorsitzender: Wolfgang Kappler 

Freie Fraktion 

 5 Mitglieder 

 Vorsitzender: Nils Krümmel 

Fraktion GRÜNE / Bürgerbund 

 3 Mitglieder 

 Vorsitzender: Martin Schulz 

 

o Behindertenbeauftragter: Norbert Block 

o Seniorenbeauftragte: Ute Nölle 

 

Anmerkung: Am 26.05.2019 fanden Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortschaftsräte) statt. Die 

konstituierenden Sitzungen der neu gewählten Vertretungen erfolgen ab Juli 2019. 
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THH Bezeichnung Verantwortlich

10 Hauptamt 111101 Steuerung der Kommune Hr. Holz

Herr Holz 111301 Zentrale Dienste Fr. Dominik

111401 Personalverwaltung Fr. Meitzner

111601 Elektronische Datenverarbeitung Hr. Mattig

121201 Wahlen Fr. Schulz-Ahrends

211101 Grundschulen Fr. Dominik

252201 Archiv Hr. Langusch

272101 Bibliotheken/Büchereien (*1) Fr. Hochstein

281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege Fr. Ahlfanger

421101 Sportförderung Fr. Dominik

424101 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen Fr. Dominik

424201 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Fr. Dominik

14
RPA

Frau Jehne
111202 Rechnungsprüfung Frau Jehne

20 Kämmereiamt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen Hr. Meining

Herr Meining 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung Hr. Meining (*2)

532101 Konzession Gasversorgung Hr. Meining (*2)

573201 Anteile an Unternehmen
Fr. Rückborn/

Hr. Meining (*2)

611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Hr. Meining

612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Meining

619999 VV-Konten Hr. Meining

23 Liegenschafts- 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement Fr. Freudl

amt 111703 GLM Immobilienmanagement Fr. Schulz

Frau Jesper 211102 Grundschulen - GLM Immobilienmanagement Fr. Schulz

272102 Bibliotheken/Bücherein - GLM (*2) Fr. Schulz

424102
Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen - GLM 

Immobilienmanagement              
Fr. Schulz

424202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern - GLM Immobilenmanagement                        Fr. Schulz

553101 Bestattungswesen Fr. Neubauer

553102 Kriegs- und Ehrengräber Fr. Neubauer

573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger Fr. Neubauer

573103 Gaststätten Fr. Bierstedt

573105 Öffentlichen Toiletten Fr. Ebel

30 Rechtsamt 111303 Zentrale Vergabestelle Fr. Weißbach

Frau Fliegner 111402 Rechtsangelegenheiten Fr. Fliegner

315601 Andere Soziale Einrichtungen Hr. Steinbach

365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder Hr. Steinbach

366102 Einrichtungen der Jugendarbeit Hr. Steinbach

33 Bürgeramt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fr. Kusian

Herr Hensel 122201 Gewerbewesen Fr. Kusian

122501 Verkehrsangelegenheiten Hr. Petruschkat

122701 Bürgerbüro Hr. Hensel

122702 Personenstandswesen Fr. Kuropka

126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr Hr. Petruschkat

126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung Hr. Petruschkat

315401 Obdachlosenheim Fr. Schlawin

346101 Wohngeld Fr. Wernecke

zugeordnete Produkte
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THH Bezeichnung Verantwortlich

40 Kulturamt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft Fr. Wiechmann (*3)

Herr 281101 Städtische Veranstaltungen Fr. Wiechmann (*3)

Mikolajczyk; 281201 Kulturförderung Fr. Wiechmann (*3)

ab 04/2019: 281202 Allgemeine Kulturverwaltung Fr. Wiechmann (*3)

Frau 281301 Konzert- und Ausstellungshalle Fr. Wiechmann (*3)

Wiechmann 573104 Kulturhaus Hr. Tunger

60 Bauamt 111302 Kommunale Dienstleistungen Fr. Hartwich

Frau Hartwich 253101 Tierpark Fr. Hartwich

291101 Förderung von Kirchengemeinden Fr. Kahrens

366101 Kinderspiel- Bolzplätze Fr. Hartwich

511101 Räumliche Planung Fr. Lahmann

511201 Räumliche Entwicklung Fr. Kahrens

511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßn. Fr. Hartwich

521101 Maßnahmen der Bauaufsicht Fr. Molitz

523101 Denkmalpflege Fr. Kahrens

541101 Gemeindestraßen – Maßnahmen Fr. Hartwich

541201 Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen Hr. Geratz

545101 Straßenreinigung Fr. Hartwich

545102 Winterdienst Fr. Hartwich

545103 Straßenbeleuchtung Fr. Schultze

546101 Parkeinrichtungen Fr. Schultze

551101 Öffentliches Grün Fr. Hartwich

552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Fr. Hartwich

554101 Natur- und Baumschutz Hr. Ohlmeyer

555101 Wald- und Forstwirtschaft Hr. Ohlmeyer

ST Stabstelle 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hr. Köhler

Bürgermeisterin 536101 Versorgung mit techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur (*4)Fr. Schwerin

Frau Blümel 571101 Wirtschaftsförderung Fr. Schwerin

575101 Tourismus (*1) Fr. Neuling

Anmerkungen:

*1 - bis 31.03.2019 bei Amt 40 - Kulturamt (Organisationsveränderung ab 01.04.2019)

*2 - Veränderung auf Grund Organisationsveränderung ab 01.04.2019

*3 - bis 31.03.2019 Herr Mikolajczyk

*4 - neu ab 2019 (Vorgabe Produktrahmenplan / Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)

zugeordnete Produkte
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Übersicht über die aus 

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

399

ersten zweiten dritten

(2019) (2020) (2021) (2022)

1 2 3 4

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

211102 Grundschulen GLM

211102H024 Energet.Sanierung GS Lessing 1.010.900 

211102H026 Energet. Sanierung GS Henningen 639.700 

211102H066 Elektroinstallation Perver GS 268.000 

211102H067 Elektroinstallation GS Lessing 305.000 

Zwischensumme Teilhaushalt 23 2.223.600 0 0 

Teilhaushalt 33 - Bürgeramt

126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

F006 HLF 10 (Pretzier) 425.000 

Zwischensumme Teilhaushalt 33 425.000 

Teilhaushalt  60 - Bauamt

541101 Gemeindestraßen

541101S015 Chüdenstraße 20.000 166.800 53.200 

541101S054 Burgstraße südlicher Abschnitt 200.000 180.000 

541101S069 Wegebau Rathausturmplatz 60.000 

Zwischensumme Teilhaushalt 60 280.000 346.800 53.200 

Summe 425.000 2.503.600 346.800 53.200 

Nachrichtlich:

in künftigen Haushaltsjahren

vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 

Haushaltsjahr

(Planjahr)

voraussichtlich fällige Auszahlungen im

dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Euro

Verpflichtungsermächtigungen
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Stand zu Beginn

des laufenden

Haushaltsjahres

(Vorjahr)

(2018)

voraussichtlicher 

Stand

zum Ende des

Haushaltsjahres

(Planjahr)

(2019)

1 2

a) Anleihen 0 0 

b)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen und zu bilanzierende 

Investitionsfördermaßnahmen 16.980.300 16.500.800 

c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 2.000.000 0 

d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 

e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 245.600 255.737 

f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 148.676 0 

g) Sonstige Verbindlichkeiten 400.201 40.610 

Summe 19.774.777 16.797.147 

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, 

sofern sie nicht auf der Passivseite der 

Bilanz auszuweisen sind:

1. Haftungsverhältnisse 0 0 

1.1 Bürgschaften 2.679.158 0 

1.2 Gewährverträge 0 0 

1.3 ähnliche Verträge 0 0 

2. Sonstige Vorbelastungen 0 0 

Art der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 

Verbindlichkeiten

Euro
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Stand zu Beginn

des laufenden

Haushaltsjahres

(Vorjahr)

2018

voraussichtlicher 

Stand

zu Beginn des

Haushaltsjahres

(Planjahr)

2019

1. Rücklagen 117.512.463 117.525.369 

1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 110.065.669 110.065.669 

1.2
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 2.397.294 2.410.200 

1.3

Rücklage aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses (nach 

Haushaltsausgleich) 5.049.500 5.049.500 

2. Sonderrücklagen 564.821 564.821 

2.1
Kapitalzuschüsse nach 34 § Abs. 5 KomHVO

2.5 für andere Zwecke 564.821 564.821 

zu 1.1 bis 1.3 >>> vgl. Vorbericht, Seiten 

3/4

Art der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Euro
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Zuwendungen an Fraktionen 

Teil A: Geldleistungen 
 

Nr. Fraktion 
Ergebnis des 

Vorvorjahres 

Ansatz des 

laufenden 

Haushaltsjahres 

(Vorjahr) 

Ansatz des 

Haushaltsjahres 

(Planjahr) 

Erläut. 

  Euro  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

Summe 0 0 0  

 

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im 

Stadtrat gewährt. 

 

Zuwendungen an Fraktionen 

Teil B: Geldwerte Leistungen 

 

Fraktion 

Zweckbestimmung 

Geldwert  

Ergebnis des 

Vor-vorjahres 

Ansatz des 

laufenden 

Haushaltsjahres 

(Vorjahr) 

Ansatz des 

Haushaltsjahres 

(Planjahr) 

Erläut. 

Euro  

1 2 3  

1.Personelle 

Ausstattung 

    

2.Anmietung von 

Räumen (einschl. 

Nebenkosten) 

    

3.Übernahme 

laufender oder 

einmaliger Kosten 

für die laufende 

Fraktions-

geschäftsführung 

(z.B. Büromöbel, 

Maschinen und 

deren Wartung, 

Fachliteratur, 

Büromaterial, Porto, 

Telefon, Kopien) 

    

4. Fraktions-

sitzungen, 

Informationsreisen 

    

5. Aufgaben-

orientierte 

Fortbildungen 

    

6.Sonstiges     

 

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt. 
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Stellenplan 
 

 
 

für das Haushaltsjahr 2019 

 
 

1.           Stellenplan Teil A:      Beamte 
 

2.           Stellenplan Teil B:      Arbeitnehmer 
 

 
 

 
 
 

Salzwedel, 18.01.2019  
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Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das 
Haushaltsjahr 2019 

 
 
Um einen Überblick über den Personalbestand der Hansestadt Salzwedel und eine Vergleichbarkeit 
zu erreichen ist es sinnhaft eine Unterteilung in allgemeines Verwaltungspersonal, Personal im 
Bäderwesen und sonstiges technisches Personal vorzunehmen. Zum sonstigen technischen Personal 
gehören Hausmeister, Reinigungskräfte, die Mitarbeiter von Bauhof, Techniker, Friedhof, Tierpark, 
Feuerwehr und Sportstätten. 
Zum 01.01.2017 wurde der Eigenbetrieb KulTOUR wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert. 
Daraus resultiert der Stellenaufwuchs im Jahr 2017. 
  
Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Bäderpersonal 7,65 7,575 7,575 7,575 7,575 

sonst. technisches Personal 44,69 39,965 39,965 34,315 34,14 

allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer) 89,5 90,4 91,2 76,75 79,3 

Allg. Verwaltungspersonal (Beamte) 17,0 17,0 15,0 15,0 15,0 

gesamt 158,84 154,94 153,74 133,64 136,015 

 
 
Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2018 haben sich wie folgt ergeben: 
 
Im Bäderbereich war es erforderlich für das Kassenpersonal das Stundenvolumen geringfügig 
wöchentlich um 3 Stunden anzuheben. 
 
Zur Bewirtschaftung des Stadions war die Einrichtung einer weiteren Stelle mit 0,375 VK (15 Stunden 
in der Woche) erforderlich. 
 
Im Sachgebiet Kommunale Dienste (Bauhof) mussten auf Grund der Aufgabenfülle zusätzlich 4,225 
Stellen eingerichtet werden. Zur Aufgabenerledigung  ist die unbefristete Einstellung der bisherigen 
Saisonkräfte erforderlich. 
 
Im Bereich des Verwaltungspersonals wurde neu eine Stelle „SB Energie- und Gebäudemanagement“ 
im Amt 23 zur Aufgabenbündelung und eine Teilzeitstelle im Amt 20 „SB Kämmerei“ geschaffen. 
Insgesamt wurde die Anzahl der Stellen im Verwaltungsbereich weiter reduziert. 
 
 
 
 
 
 
Holz 
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Stellenplan 
                               

Teil A  Beamte 

 

 
Wahlbeamte/ 
Laufbahngruppe/ 
Amtsbezeichnung 

 
Besol-
dungs- 
gruppe 

 
Anzahl 

der 
Stellen 
im HHJ 

2019 

 
Anzahl 
der 
Stellen im 
HHJ 2018 

 
Anzahl der 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen am 
30.06.2018 

 
 
Erläuterungen 

Beamte auf Zeit      

Bürgermeisterin B 3 1 1 1 Dienstaufwandsentschädigung 
gemäß § 6 II KomBesVO 

Laufbahngruppe  2      

Stadtverwaltungsdirektor 
Stadtverwaltungsoberrat 
Stadtverwaltungsrat/rätin 
Stadtamtsrat/rätin 
Stadtamtmann/frau 
Stadtoberinspektor/in 

A 15 
A 14 
A 13 
A 12 
A 11 
A 10 

1 
1 
3 
2 
3 
2 

1 
1 
3 
2 
3 
2 

1 
1 
2 
2 
3 
2 

z.Zt. A 14 
 
1,0 z.Zt. n.b., 1,0 z.Zt. Tarifbe.  
 
2,0 z.Zt. A 10 
 

Laufbahngruppe 1      

Stadtamtsinspektor/in 
Stadthauptsekretär/in 

A 9 
A 8 

3 
1 

3 
1 

2 
1 

1,0 Umwandlung, z.Zt. Tarifbe. 

gesamt  17 17 17  

 
 

Teil B Arbeitnehmer 
 

 
Funktionsbezeichnung 

 
Entgelt-
gruppe 

 
Anzahl 
der 
Stellen 
im HHJ 
2019 

 
Anzahl 
der 
Stellen 
im HHJ 
2018 

 
Zahl der 
tats. 
besetzten 
Stellen am 
30.06.2018 

 
Erläuterungen 

1 2 3 4 5 6 

Amtsleiterin Bauamt 13 1,0 1,0 1,0  

Gesamt 13 1,0 1,0 1,0  

SGL EDV 
Stadtplanerin 
Amtsleiter Kulturamt 

12 
12 
12 

1,0 
0,95 
1,0 

1,0 
0,95 

- 

1,0 
0,95 

- 

 
 
Stellenneubewertung 

gesamt 12 2,95 1,95 1,95  

Dipl.- Ing. Denkmalpflege 
Amtsleiter Kulturamt 
SGL Kämmerei 

11 
11 
11 

0,8 
- 

1,0 

0,8 
1,0 
- 

0,8 
1,0 
- 

 
 
Stellenneubewertung 

gesamt 11 1,8 1,8 1,8  

SB Sicherung der Bauleitplanung 
Technische Prüferin 
SB Städtische Beteiligungen 
Leiter Veranstaltungen 
Leiterin Bibliothek 
SB Fördermittel 
SGL Kämmerei 
SGL Bauverwaltung 
SB Tiefbau 
SB Hochbau 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0,875 
0,75 

- 
1,0 
0,9 
0,5 
- 

1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
0,75 
0,5 
1,0 
0,9 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
0,75 
0,5 
1,0 
0,9 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesamt 10 7,025 8,525 8,525  

Leiterin Tourismus 9c 0,9 0,9 0,9  

gesamt 9c 0,9 0,9 0,9  

SB Hoch- und Tiefbau 
Leiterin zentrale Vergabe 
SGL Liegenschaften 
Dipl. Archivar 
Dipl. Bibliothekarin 
SGL Kommunale Dienste 
SB Beteiligungen/Steuerschuldner 

9b 
9b 
9b 
9b 
9b 
9b 
9b 

1,0 
0,875 
0,875 

1,0 
0,875 

1,0 
1,0 

1,0 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
- 

1,0 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
- 
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gesamt 9b 6,625 5,875 5,875  

Leiterin Stadtkasse 
SGL Steuern 
SGL Gebäude- und Liegensch. 
SB EDV 
Bezügerechner 
SB Recht/Soziales 
SB Ausbildung/Personal 
SB Anlagenbuchhaltung 
Gleichstellungsbeauftragte 
SB Ratsorganisation 
Bibliothekarin 
SB Stadt als Steuerschuldner 
Kaufmännische Leiterin Kultur 
SB Kämmerei 

9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 

1,0 
1,0 
1,0 

1,875 
2,0 
- 

1,0 
1,0 
0,5 
0,5 

1,35 
- 

0,5 
0,825 

1,0 
1,0 
1,0 

1,875 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
- 

1,0 
1,0 
1,0 

1,875 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
- 

 
 
 
 
 
Stellenneubewertung 
 
 
 
 
 
 
ku bei Ausscheiden 
Neue Stelle 

gesamt 9a 12,55 12,875 12,875  

Schwimmmeister 
SB Bürgerbüro 
SB Gewerbeerlaubnisse 
Betriebsleiter Bäder 
SB Wirtschaftsförderung 
SB Brand- und Zivilschutz 
SB Beiträge 
Kaufmännischer Leiter Bauhof 
Technischer Leiter Bauhof 
SB Kämmerei 
SB Liegenschaften/Vertragsrecht 
SB Zentrale Vergabe 
SB Wohngeld 
Elektromeister 
SB Energie- und Gebäudemanag. 
SB Recht/Soziales 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0,95 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
2,0 
1,0 
1,0 

0,875 

0,95 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,75 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
1,95 
1,0 
- 
- 

0,95 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,75 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
1,95 
1,0 
- 
- 

Ku bei Ausscheiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neue Stelle zur Aufgabenbünd. 
Stellenneubewertung 

Gesamt 8 16,45 15,275 15,275  

Techniker Kulturhaus 
Busfahrer Fahrbibliothek 
SB Öffentlichkeitsarbeit 
Veranstaltungskauffrau 

7 
7 
7 
7 

1,875 
1,0 
1,0 
1,0 

1,75 
1,0 
1,0 
- 

1,75 
1,0 
1,0 
- 

 
Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.  
 
Stellenneubewertung 

gesamt 7 4,875 3,75 3,75  

SB Spezialges. Angelegenheiten 
SB Verkehrsüberwachung ID 
Sekretärin Bürgermeisterin 
SB Brandschutz 
SB Vollstreckung 
SB Bauverwaltung 
SB Tourismus 
SB Steuern 
SB Kasse 
SB zentr. Geschäftsbuchführung 
SB Verwaltungsarchiv 
SB Bäder, Sport, Beschaffung 
SB Bürgerbüro 
Tierpfleger 
SB Allg. Ordnungsrecht 
SB Friedhofsverwaltung 
Veranstaltungskauffrau 
SB Ratsdienst/Wahlen 
SB Gebäudeverwaltung 
SB Grundvermögen 
SB Baumkontrolleur 
SB Bibliothek 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 

0,875 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
5,425 

1,0 
1,875 

1,0 
- 

1,0 
0,875 
0,875 

1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
5,425 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
0,875 

1,0 
- 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
5,425 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
0,875 

1,0 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellenneubewertung 
 
 
 
 
Stellenneubewertung 

gesamt 6 26,675 26,925 26,925  

SB Allgemeine Verwaltung 
Schreibkraft Bauamt 
SB Kasse 
SB Friedhöfe 
SB Standesamt 
Schulsekretärinnen 
Hausmeister Schulen 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1,0 
0,5 
- 
- 

0,75 
1,975 

1,9 

1,0 
0,5 

0,625 
0,75 
1,0 

1,975 
1,9 

1,0 
0,5 

0,625 
0,75 
1,0 

1,975 
1,9 

 
 
Stellenneubewertung 
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Feuerwehrgerätewarte 
Gemeindearbeiter 
Sportstättenwart 
Schwimmmeistergehilfen 
SB Allgemeine Gefahrenabwehr 
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm. 
SB Verkehrsüberw. fließender V. 
SB Zentrale Verwaltung 
SB Grundstücks- und Geb.verw. 
Kehrmaschinenfahrer 
Friedhofswart 
Bibliotheksfachangestellte 
Sachbearbeiterin Tourismus 
SB Tourismus und Öffentlichk. 
Hausmeister Kulturhaus 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2,75 
4,0 
1,0 
1,9 
1,0 

0,875 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 

2,625 
1,0 
1,0 

0,75 

2,75 
5,0 
1,0 
1,9 
1,0 

0,75 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
3,0 
1,0 
1,0 

0,75 

2,75 
5,0 
1,0 
1,9 
1,0 

0,75 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
3,0 
1,0 
1,0 

0,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellenneubewertung 
 
 

gesamt 5 30,025 31,9 31,9  

Hausmeister Bäder 
Gemeindearbeiter 
Hausmeister Schulen 
Bibliotheksfachangestellte 
SB Bibliothek 

4 
4 
4 
4 
4 

1,0 
4,0 

1,85 
- 
- 

1,0 
4,0 

1,85 
0,5 
1,0 

1,0 
4,0 

1,85 
0,5 
1,0 

 
 
 
 

gesamt 4 6,85 8,35 8,35  

SB Post/Telefonie 
Hausmeister Rathaus 
Kassierer/Bäder 
Politessen 
Gemeindearbeiter 
Hausmeister Kultur 
SB Kasse 
Sportstättenmitarbeiter 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0,875 
0,875 

2,8 
2,25 
8,0 
0,9 

0,625 
0,375 

0,875 
0,875 
2,725 
2,25 
4,0 
0,9 
- 
- 

0,875 
0,875 
2,725 
2,25 
4,0 
0,9 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
Stellenneubewertung 
Neue Stelle 

gesamt 3 16,7 11,625 11,625  

Reinigungskräfte Amt 10 
Reinigungskräfte Schulen 
Reinigungskraft Feuerwehr 
Gemeindearbeiter 
Reinigungskräfte Kultur 

2 
2 
2 
2 
2 

1,425 
4,09 
0,25 

0,175 
1,25 

1,425 
4,09 
0,25 

0,175 
1,25 

1,425 
4,09 
0,25 

0,175 
1,25 

 
 
 
 
 

Gesamt 2 7,19 7,19 7,19  

Gemeindearbeiter 1 0,225 - -  

gesamt 1 0,225 - -  

Gesamt  141,84 137,94 137,94  
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Nachrichtlich Beamte und Arbeitnehmer in der Ruhephase des 
Altersteilzeitverhältnisses 

 
                Teil B Tarifbeschäftigte 

 
 

Funktionsbezeichnung 
 

Entgelt- 
gruppe 

 
Anzahl 

 
Erläuterungen 

 
Amtsleiter Bürgeramt 

 

 
12 

 
1,0 

 
ATZ Block Freistellung 01.07.15 bis 

30.06.19 

 
 

Dipl. Bibliothekarin 
 
 

 
 

9a 
 
 

 
 

0,925 
 
 

 
 

ATZ Block Freistellung 01.07.14 bis 
30.06.19 

 
SB Schulen, Sport 

 

 
8 
 
 

 
1,0 

 
 

 
ATZ Block Freistellung 01.04.16 bis 

31.03.20 
 

gesamt  2,925  

 

 

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

 
Bezeichnung 

 
Entgelt 

 

 
2019 

 
beschäftigt 

am 
1.10.2018 

 
Erläuterungen 

 
Studentin Duales Studium 

  Verwaltungswissenschaften 
  öffentliche Verwaltung  

 

Analog 
Ausbildungsver-
gütung nach 
Tarifvertrag für 
Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes 

 
1,0 

 
1,0 

 
 

 
 

Studentin Duales Studium 
Bauingenieur 

 
 

Analog 
Ausbildungsver-
gütung nach 
Tarifvertrag für 
Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes 

 
1,0 

 
- 
 
 

 
 
 

 
Auszubildende 

Verwaltungsfachangestellte 

Ausbildungsver-
gütung nach 
Tarifvertrag für 
Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes 

 
5,0 

 
3,0 

 

 
Auszubildende 

Fachangestellter für Bäder 
 

Ausbildungsver-
gütung nach 
Tarifvertrag für 
Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes 

 
1,0 

 
- 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen          Teilplan 10 
                        

 

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Bürgermeisterin B 3 1,0 1,0 

Stadtverwaltungsoberrat 
Stadtamtmann/frau 

A 14 
A 11 

1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

SGL EDV 
Dipl. Archivar 
SB EDV 
Bezügerechner 
SB Ausbildung/Personal 
SB Ratsorganisation 
Gleichstellungsbeauftragte 
Schwimmmeister 
Betriebsleiter Bäder 
Sekretärin Bürgermeisterin 
SB Verwaltungsarchiv 
SB Bäder, Sport, Beschaffung 
SB Ratsdienst/Wahlen 
SB Allgemeine Verwaltung 
Schulsekretärinnen 
Schwimmmeistergehilfen 
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin 
SB Zentrale Verwaltung 
SB Post/Telefonie 
Kassierer/Bäder 
Reinigungskräfte Amt 10 
Reinigungskräfte Schulen 

12 
9b 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 

1,0 
1,0 

1,875 
2,0 
1,0 
0,5 
0,5 

0,95 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
1,0 
1,0 

1,975 
1,9 

0,875 
1,0 

0,875 
2,8 

1,425 
4,09 

1,0 
1,0 

1,875 
2,0 
1,0 
0,5 
0,5 

0,95 
1,0 
1,0 
1,0 

0,75 
1,0 
1,0 

1,975 
1,9 

0,75 
1,0 

0,875 
2,725 
1,425 
4,09 

gesamt  32,515 32,315 
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 Stellenübersichten zu den Teilplänen        Teilplan 14 
                        

 

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Stadtamtsrätin A 12 1,0 1,0 

Technische Prüferin 10 0,75 0,75 

gesamt  1,75 1,75 

 
 

Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan 20 
                        

 

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Stadtverwaltungsdirektor 
Stadthauptsekretärin 

A 15 
A 8 

1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

SGL Kämmerei 
SB städtische Beteiligungen 
SGL Kämmerei 
SB Beteiligungen/Steuerschuldner 
SB Kämmerei 
SB Stadt als Steuerschuldner 
Leiterin Stadtkasse 
SGL Steuern 
SB Anlagenbuchhaltung 
SB Kämmerei 
SB Vollstreckung 
SB Kasse 
SB zentrale Geschäftsbuchführung 
SB Steuern 
SB Kasse 
SB Kasse 

11 
10 
10 
9b 
9a 
9a 
9a 
9a 
9a 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
3 

1,0 
- 
- 

1,0 
0,825 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
- 

0,625 

- 
0,5 
1,0 
- 
- 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
2,0 

0,625 
- 

gesamt  14,45 14,625 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan 23 

                        
 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Stadtverwaltungsrätin A 13 1,0 1,0 

SB Hochbau 
SGL Liegenschaften 
SGL Gebäude- und Liegenschaften 
SB Liegenschaften/Vertragsrecht 
SB Energie- und Gebäudemanagement 
SB Friedhofsverwaltung 
SB Gebäudeverwaltung 
SB Grundvermögen 
SB Friedhöfe 
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 
Hausmeister Schulen 
Sportstättenwart 
Hausmeister Bäder 
Hausmeister Schulen 
Hausmeister Rathaus 
Sportstättenmitarbeiter 

10 
9b 
9a 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

1,0 
0,875 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
0,875 

- 
1,0 
1,9 
1,0 
1,0 

1,85 
0,875 
0,375 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
- 

1,0 
0,875 
0,875 
0,75 
1,0 
1,9 
1,0 
1,0 

1,85 
0,875 

- 

gesamt  16,625 16,125 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan 30 
                        

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Stadtverwaltungsrat 
Stadtamtsrätin 
Stadtoberinspektor/in 

A 13 
A 12 
A 10 

1,0 
1,0 
2,0 

1,0 
1,0 
2,0 

Leiterin Zentrale Vergabe 
SB Recht/Soziales 
SB Recht/Soziales 
SB Zentrale Vergabe 

9b 
9a 
8 
8 

0,875 
- 

0,875 
0,75 

0,875 
1,0 
- 

0,75 

gesamt  6,5 6,625 
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Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Stadtverwaltungsrat 
Stadtamtfrau, Stadtamtmann 
Stadtamtsinspektorin 

A 13 
A 11 
A 9 

1,0 
2,0 
3,0 

1,0 
1,0 
2,0 

SB Bürgerbüro 
SB Gewerbeerlaubnisse 
SB Brand- und Zivilschutz 
SB Wohngeld 
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten 
SB Verkehrsüberwachung Innendienst 
SB Brandschutz 
SB Bürgerbüro  
SB Allg. Ordnungsrecht 
SB Standesamt 
Feuerwehrgerätewarte 
SB Allgemeine Gefahrenabwehr 
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr 
Politessen 
Reinigungskraft Feuerwehr 

8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
2 

0,875 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

5,425  
1,875 
0,75 
2,75 
1,0 
1,0 

2,25 
0,25 

0,875 
1,0 
1,0 

1,95 
1,0 
1,0 
1,0 

5,425 
1,0 
1,0 

2,75 
1,0 
1,0 

2,25 
0,25 

gesamt  29,175 28,5 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan 40 
                        

 

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Amtsleiter Kulturamt 
Amtsleiter Kulturamt 
Leiter Veranstaltungen 
Leiterin Bibliothek 
Leiterin Tourismus 
Dipl. Bibliothekarin 
Kaufmännische Leiterin Kultur 
Bibliothekarin 
Techniker Kulturhaus 
Busfahrer Fahrbibliothek 
Veranstaltungskauffrau 
Veranstaltungskauffrau 
SB Tourismus 
SB Bibliothek 
Bibliotheksfachangestellte 
Sachbearbeiterin Tourismus 
SB Tourismus und Öffentlichkeit 
Hausmeister Kulturhaus 
Bibliotheksfachangestellte 
SB Bibliothek 
Hausmeister Kultur 
Reinigungskräfte Kultur 

 12 
11 
10 
10 
9c 
9b 
9a 
9a 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
2 

1,0 
- 

1,0 
0,9 
0,9 

0,875 
0,5 

1,35 
1,875 

1,0 
1,0 
- 

1,0 
1,0 

2,625 
1,0 
1,0 

0,75 
- 
- 

0,9 
1,25 

- 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
0,5 
1,0 

1,75 
1,0 
- 

1,0 
1,0 
- 

3,0 
1,0 
1,0 

0,75 
0,5 
1,0 
0,9 

1,25 

gesamt  19,925 20,45 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan 60 
                        

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

Amtsleiterin Bauamt 
Stadtplanerin 
Dipl. Ing. Denkmalpflege 
SB Sicherung der Bauleitplanung 
SGL Bauverwaltung 
SB Tiefbau 
SB Hoch- und Tiefbau 
SGL Kommunale Dienste 
SB Beiträge 
Kaufmännischer Leiter Bauhof 
Technischer Leiter Bauhof 
Elektromeister 
SB Bauverwaltung 
Tierpfleger 
Baumkontrolleur 
Schreibkraft Bauamt 
Gemeindearbeiter 
Kehrmaschinenfahrer 
Friedhofswart 
Gemeindearbeiter 
Gemeindearbeiter 
Gemeindearbeiter 
Gemeindearbeiter 

13 
12 
11 
10 
10 
10 
9b 
9b 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
2 
1 

1,0 
0,95 
0,8 

0,875 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,875 
1,0 
1,0 
0,5 
4,0 
2,0 
2,0 
4,0 
8,0 

0,175 
0,225 

1,0 
0,95 
0,8 

0,875 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,75 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
5,0 
2,0 
1,0 
4,0 
4,0 

0,175 
- 

gesamt  35,4 32,05 
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Stellenübersichten zu den Teilplänen         Teilplan St (80) 

                        
 

 
Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung 

 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

 
Anzahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 2019 

 
Anzahl der Stellen im 
Jahr 2018 

SB Fördermittel 
SB Wirtschaftsförderung 
SB Öffentlichkeitsarbeit 

10 
8 
7 

0,5 
1,0 
1,0 

0,5 
1,0 
1,0 

gesamt  2,5 2,5 

 
 

 

 

 






























































































































